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29.05.2024 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (Anhörung) 29.05.2024 Ö
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Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 06.06.2024 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 11.06.2024 Ö

Beschluss:

Dem Freiflächen-Photovoltaik-Konzept der Stadt Braunschweig wird zugestimmt.

Sachverhalt:

1. Beschlusskompetenz
Bei dem Beschluss über das Freiflächen-Photovoltaik-Konzept (FF-PV) handelt es sich um 
die Festlegung grundlegender Zielsetzungen der Gemeinde, für die nach § 58 Abs. 1 Ziffer 1 
NKomVG die Beschlusszuständigkeit beim Rat liegt. Der Beschluss des Rates nach 
Anhörung der Stadtbezirksräte und Fachausschüsse ist erforderlich, damit das FF-PV-
Konzept als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist. 

2. Sachstand
Im Sommer 2022 hat der Rat der Stadt Braunschweig das Integrierte Klimaschutzkonzept 
(IKSK) 2.0 beschlossen. Im IKSK 2.0 wird insbesondere der Stromerzeugung aus 
Sonnenenergie eine besondere Bedeutung auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität in 



Braunschweig beigemessen: Für Braunschweig wurde ermittelt, dass ca. 200 ha Fläche im 
Stadtgebiet für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (FF-PV) bereitzustellen sind.

Um diesem planerischen Auftrag nachzukommen, hat die Verwaltung das hiermit vorgelegte 
„Freiflächen-Photovoltaik-Konzept Stadt Braunschweig“ – kurz FF-PV-Konzept – erarbeitet. 
Das Konzept zielt darauf ab, in Anbetracht unterschiedlicher Nutzungskonkurrenzen 
insgesamt möglichst konfliktfreie Flächen für FF-PV im Stadtgebiet zu finden und gibt damit 
eine Leitlinie für Vorhabenträger vor.

3. Vorgehen
Im Rahmen der Analyse wurden unbebaute Flächen im gesamten Stadtgebiet untersucht. 
Das Konzept legt den Fokus somit explizit auf „Freiflächen“ und beinhaltet keine Aussagen 
zur Eignung von privaten, gewerblichen sowie kommunalen Dächern oder Stellplatzflächen 
für PV-Anlagen.

Bauplanungsrechtlich können FF-PV-Anlagen im Abstand von bis zu 200 m zu 
Bundesautobahnen und Hauptschienenwegen aufgrund von vereinfachten 
Genehmigungsvoraussetzungen schneller errichtet werden, da hier i.d.R. die Aufstellung 
eines Bauleitplans entbehrlich ist („privilegierte“ Flächen, § 35 BauGB). Diese Flächen sind 
für FF-PV daher besonders attraktiv. Allerdings reichen die Potenziale in Braunschweig nicht 
aus, um die 200 ha-Zielsetzung des IKSK zu erfüllen, so dass zehn weitere Potenzialflächen 
im weiteren Stadtgebiet ermittelt wurden.

Da in der räumlichen Planung zahlreiche Schutzgüter, wie Boden/Wasser, Flora/Fauna, 
biologische Vielfalt, Landschaft oder Mensch/Infrastruktur/Nutzungen zu berücksichtigen 
sind, wurden alle Potenzialflächen anhand verwaltungsintern umfassend abgestimmter 
Kriterien bewertet und ausgewählt.

Die Ergebnisse der Analyse werden in drei Karten abgebildet. Für die zehn Potenzialflächen, 
die nicht an den Bundesautobahnen bzw. Hauptschienenwegen liegen, bieten zusätzliche 
Steckbriefe weitergehende Informationen für eine mögliche Errichtung von FF-PV-Anlagen 
(s. Konzept-Anhang).

Die zehn Potenzialflächen sollen letztlich im neuen Flächennutzungsplan als Flächen für 
Erneuerbare Energien dargestellt werden; dies vereinfacht künftige Bebauungsplan-
Verfahren bzw. Genehmigungsverfahren für solche Projekte. Darüber hinaus soll das 
Konzept als Grundlage für den zukünftig dringend notwendigen Ausbau des Stromnetzes 
dienen.

4. Ergebnis
Insgesamt wurden 855 ha als Potenzialflächen im Stadtgebiet Braunschweigs definiert:
 
Die Summe aktuell projektierter bzw. ggf. geplanter Flächen liegt bei ca. 60 ha, wobei der 
Verwaltung teils nur erste Informationen zu (potenziellen) Vorhaben vorliegen. Weitere 355 
ha liegen im privilegierten Bereich (d.h. an Autobahnen/Hauptschienenwegen); auch dort 
sind Widerstände und Hemmnisse in der Genehmigungsplanung zu berücksichtigen, so dass 
nicht alle Flächen tatsächlich realisierungsfähig sind.

Gleiches gilt für die zehn Potenzialflächen im weiteren Stadtgebiet, die 440 ha umfassen. 

Zwar weisen die ausgewählten Potenzialflächen im Gesamtvergleich die besten 
Umsetzungschancen auf; nichtsdestotrotz sind viele von ihnen mit einer Vielzahl an 
Restriktionen „belegt“, die eine FF-PV-Nutzung tendenziell erschweren. In der Gesamtbilanz 
sind deshalb unterschiedliche Realisierungswahrscheinlichkeiten berücksichtigt worden. 
Zudem wurden deutlich mehr Flächen als 200 ha nachgewiesen, da nicht bei jeder Fläche 
von der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer auszugehen ist. So 
wird davon ausgegangen, dass 



 47 ha der aktuell projektierten Flächen (s. Nr.1 im Anhang zur Bilanz)
 87 ha der privilegierten Potenzialflächen (Nr. 2) und
 88 ha über die zehn weiteren Potenzialflächen (Nr. 3) zukünftig mit FF-PV-Anlagen 

überplant werden könnten.

Insgesamt ergibt dies eine Fläche von 222 ha, die nach erster Einschätzung der Verwaltung 
in den nächsten Jahren für FF-PV genutzt werden kann.

5. Fazit
Die Stadt Braunschweig ebnet mit dem FF-PV-Konzept den Weg für die aktive 
Stromgewinnung aus solarer Strahlungsenergie: es bildet die Voraussetzungen dafür, dass 
die Ziele des IKSK im Bereich der Solarenergie in der Stadt Braunschweig erfüllt werden 
können.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1, Freiflächen-Photovoltaik-Konzept Stadt Braunschweig (mit Anhang)
Anhang 1_Kriterienkatalog für privilegierte Außenbereichsflächen
Anhang 2_Kriterienkatalog für nicht privilegierte Außenbereichsflächen
Anhang 3_Steckbriefe zu Potenzialflächen im nicht privilegierten Bereich
Anhang 4_Karte 3: Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen innerhalb und außerhalb 
des privilegierten Bereichs nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB
Anhang 5_Planungshinweise zur umweltverträglichen Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage in Braunschweig (ohne Agri-PV) (DS 23-22213)
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1. Freiflächen-Photovoltaik – eine Zukunftsaufgabe 
 
1.1 Planungsanlass 
Im Zuge der Energiewende verfolgt die Bundesregierung ambitio-
nierte Ziele auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen und treibhaus-
gasneutralen Stromversorgung. Konkrete Zielvorgaben sind z. B. im 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) verankert. Sie sehen u. a. 
vor, dass im Jahr 2030 115 Gigawatt (GW) über Windenergie an 
Land, 215 GW über Photovoltaik und 8,4 GW über Biomasseanlagen 
installiert sein sollen. Mindestens 80 Prozent des deutschen Brut-
tostromverbrauchs sollen bis zu diesem Zeitpunkt aus Erneuerba-
ren Energien (EE) erzeugt werden1. Im ersten Halbjahr 2023 waren 
es 52 %2.  
 
Auch das Land Niedersachsen hat sich im Niedersächsischen Klima-
gesetz (NKlimaG) dem Klimaschutz verpflichtet: Bis 2035 sollen 65 
GW Photovoltaik – 50 GW auf Dächern und 15 GW auf Freiflächen – 
installiert werden. Mindestens 0,5 Prozent der Landesfläche ist bis 
2033 für PV-Freiflächenanlagen bereitzustellen. Alle Kommunen 
sind damit gefordert, ihren aktiven Beitrag zum Ausbau der Photo-
voltaik auf Freiflächen zu leisten. 
 
Erneuerbare Energien sind ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, 
da sie den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase reduzieren. Im 
Gegensatz zu fossilen Energieträgern haben die Erneuerbaren Ener-
gien den großen Vorteil, dass sie z. B. vor Ort aus Wind, Wasser und 
Sonne gewonnen werden können und somit die Importunabhängig-
keit von Brenn-, Kraft-, und Heizstoffen aus dem Ausland sowie die 
Versorgungsicherheit begünstigen3. 
 
Die erfolgreiche Abkehr von fossilen Energieträgern kann jedoch 
nur durch eine gesellschaftliche „Kraftanstrengung“ gelingen: Auch 
die Stadt Braunschweig nimmt ihre Verantwortung ernst und hat 
sich dem Klimaschutz verpflichtet: 
 
Im Sommer 2022 hat der Rat der Stadt Braunschweig das Integrierte 
Klimaschutzkonzept (IKSK) 2.0 beschlossen. Das IKSK leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Erreichung des 2021 festgelegten Ziels 
der Stadt Braunschweig, bis möglichst 2030 treibhausgasneutral zu 
sein. Dazu wurden 38 stadtweite Maßnahmen in einem umfangrei-
chen Beteiligungsprozess mit lokalen Expertinnen und Experten, 
Akteuren der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft sowie aus Wissen-
schaft und Verwaltung erarbeitet. Neben der Beschleunigung von 
Effizienzmaßnahmen ist vor allem der Ausbau der erneuerbaren 

                                                                 
1 www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneu-

erbare-energien-gesetz#erfolg  
2 www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/faq-energie-

wende-2067498#:~:text=Sie%20nimmt%20an%20Fahrt%20auf,An-
teil%20auf%20rund%2052%20Prozent. 

3 www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Energiewechsel/Erneuerbare-
Energien/erneuerbare-energien.html 

 

 
 
 
Energiewende in Deutschland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Braunschweig: Treib-
hausgasneutralität bis mög-
lichst 2030 
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Energien ein wichtiger Baustein, um treibhausgasneutral zu wer-
den.  
 
Im IKSK 2.0 wird insbesondere der Stromerzeugung aus Sonnen-
energie eine besondere Bedeutung auf dem Weg zur Treibhausgas-
neutralität in Braunschweig beigemessen: 
 
„Photovoltaik ist das Rückgrat der künftigen Energieversorgung und 
ihre installierte Leistung muss um das 32-Fache (Basis 2020) auf über 
820.000 kWp steigen. Hierfür reicht der bisherige Zubau auf Dachflä-
chen nicht aus, sodass insbesondere Freiflächen-Photovoltaik (FF-PV, 
Potenzial ca. 200.000 kWp) und Photovoltaik über Parkplätzen (Poten-
zial ca. 200.000 kWp) zum Einsatz kommen müssen. Gerade FF-PV 
stellt auch einen vergleichsweise schnellen Lösungsansatz für die aktu-
elle Energiekrise dar. Die hierfür nötigen planerischen Grundlagen müs-
sen schnellstmöglich geschaffen werden.“ (DS 22-18957, S. 3) 
 
Diesem planerischen Auftrag kommt die Verwaltung mit dem hier 
vorgelegten „Freiflächen-Photovoltaik-Konzept Stadt Braun-
schweig“ – kurz FF-PV-Konzept – nach.  
 
Unter FF-PV-Anlagen werden im Konzept solche verstanden, die flä-
chig errichtet werden und keinen baulichen Zusammenhang zu Ge-
bäuden, Lärmschutzwänden oder Parkplatzbedachungen haben. 
Sie stehen außerhalb des besiedelten Bereichs, d.h. i.d.R. im baupla-
nungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB. In einzelnen Fäl-
len können aber auch Standorte mit rechtskräftigen Bebauungsplä-
nen für FF-PV herangezogen werden. PV-Anlagen im Innenbereich 
nach § 34 BauGB werden im Konzept nicht betrachtet. 
 
Eine weitere Unterteilung zwischen den FF-PV-Anlagen und der 
Sonderform „Agri-PV“ wird im Konzept nicht vorgenommen. Unter 
Agri-PV-Anlagen fallen solche, die parallel eine landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung auf mindestens 85% der Fläche ermöglichen. Die 
Leistung der Agri-PV-Anlagen ist im Vergleich zu den „typischen“ FF-
PV-Anlagen geringer, womit meist eine geringere Wirtschaftlichkeit 
einhergeht. 

© Stadt Braunschweig/Daniela Nielsen  
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1.2 Ziele des FF-PV-Konzepts 
Gemäß IKSK 2.0 ist von einem steigenden Stromverbrauch in Braun-
schweig auszugehen. Dies hängt u. a. mit dem erhöhten Strombe-
darf für die Produktion Erneuerbarer Energien zusammen, wie bei-
spielsweise für Elektromobilität oder Wärmeversorgung. Die Strom-
produktion vor Ort muss daher zwangsläufig „angekurbelt“ werden. 
Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Nutzung von Photovoltaik – der 
Energieform mit dem höchsten Potenzial im Stadtgebiet – gesetzt 
(IKSK 2.0, S. 48). 
 
Bereits in der Erarbeitungsphase des IKSK wurde deutlich, dass ein 
Zubau der Photovoltaik auf privaten, gewerblichen sowie kommu-
nalen Dächern und Gebäudefassaden nicht ausreichen wird, um das 
Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2030 zu erreichen: 
 
„Die verschärfte Zielsetzung einer Treibhausgasneutralität bis mög-
lichst 2030 im Vergleich zum Ziel 2045/2050 hat dazu geführt, dass 
gerade der Anteil des Solarstroms noch schneller als bisher erhöht wer-
den muss. Hierfür ist es erforderlich, gerade die PV auf der Freifläche 
auszubauen (FF-PV)“ (IKSK 2.0, S. 48). 
 
Vorgeprägte Flächen, wie Konversionsflächen oder Brachen, er-
scheinen für eine solarenergetische Nutzung zunächst prädesti-
niert. Im Rahmen der Konzepterstellung zeichnete sich ab, dass die 
erforderliche zu installierende Leistung in Höhe von 200.000 kWp 
(entspricht ca. 200 ha) für FF-PV-Anlagen nur zu erreichen ist, wenn 
auch weitere (z. B. landwirtschaftliche) Flächen in die Potenzialflä-
chensuche einbezogen werden. 
 
Das Beispiel der Landwirtschaft im Zusammenhang mit FF-PV ist 
exemplarisch dafür, dass in der räumlichen Planung häufig unter-
schiedliche Nutzungsansprüche bestehen, die gegeneinander abzu-
wägen und/oder zu koordinieren sind. Die Flächenkonkurrenz zwi-
schen landwirtschaftlichen Flächen (z. B. durch Siedlungs- und Infra-
strukturbedarfe) einerseits und dem Bedarf an regional produzier-
ten Lebensmitteln andererseits nehmen seit Jahren zu. Eine Ver-
schärfung wird vielfach durch den Ausbau der FF-PV-Nutzung be-
fürchtet, u. a., weil höhere Pachtpreise für FF-PV die landwirtschaft-
liche Nutzung zurückdrängen könnten. Auch andere Belange, wie z. 
B. der Natur- und Umweltschutz, wirken maßgeblich auf die Flä-
chenauswahl für FF-PV-Anlagen ein. Insbesondere in baulich bean-
spruchten Räumen mit begrenztem Flächenangebot – so auch im 
Stadtgebiet Braunschweigs – ist die Suche nach potenziellen FF-PV-
Standorten im Vergleich z. B. zu umliegenden Landkreisen ungleich 
schwieriger. 
 
Aufgabe der Stadt- und Regionalplanung ist es daher, unterschied-
liche Ansprüche an den Raum zu erfassen, zu analysieren und letzt-
lich potenzielle Standorte für FF-PV-Anlagen mit bestmöglicher 
Raumverträglichkeit auszuwählen. Dem vorliegenden Konzept liegt 
eine fachliche Gesamtbewertung aller Flächen im Stadtgebiet zu-
grunde. Es trägt somit zur Auswahl möglichst konfliktfreier FF-PV-
Flächen bei. 
 

 
Ausreichend Flächen für FF-
PV gemäß Integriertem Kli-
maschutzkonzept 2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswahl möglichst konflikt-
armer Flächen im weiteren 
Stadtgebiet 
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Vor diesem Hintergrund wird mit dem Konzept gleichzeitig eine 
klare und einheitliche Leitlinie für Investoren vorgegeben: Neue FF-
PV-Vorhaben sollen nur in geeigneten Bereichen umgesetzt wer-
den. Als geeignet gelten solche Flächen, auf denen die Zulässigkeit 
eines Vorhabens im Außenbereich nach § 35 BauGB („Privilegie-
rung“) gegeben ist oder dort, wo das Konzept Potenzialflächen aus-
weist. Das Konzept stellt sicher, dass sich FF-PV-Anlagen in den 
räumlichen Gesamtkontext einfügen und einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung entsprechen. Investorenseitig initiierte FF-
PV-Vorhaben, die entkoppelt von gesamträumlichen Leitvorstellun-
gen entstehen könnten (sog. „Briefmarkenplanungen“), sollen da-
mit unterbunden werden. 
 
Das Baugesetzbuch (BauGB) setzt den rechtlichen Rahmen für die 
Errichtung von FF-PV-Anlagen. Seit 2023 zählt die Nutzung solarer 
Strahlungsenergie zu den im Außenbereich privilegierten Vorhaben 
nach § 35 BauGB (s. dazu auch Kap. 2.1). Beispielsweise können FF-
PV-Anlagen im Abstand von 200 m längs zu einer Autobahn oder ei-
nes Schienenweges errichtet werden, ohne dass ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden muss. Hintergrund für diese Privilegierung ist 
die Einschätzung, dass die Verkehrstrassen besonders im Hinblick 
auf Landschaftsbild und Schall vorbelastet und damit z. B. auch für 
Erholungszwecke weniger geeignet sind. Die „Hürden“ für FF-PV-
Anlagen sind damit niedriger; eine Baugenehmigung kann i.d.R. 
schneller erteilt werden. In Kap. 3 werden deshalb zunächst die Flä-
chenpotenziale im privilegierten Bereich nach § 35 BauGB auf ihre 
FF-PV-Eignung untersucht. 
 
Durch die ambitionierten Ausbauziele der Bundesregierung, aber 
auch wirtschaftliche Aspekte seitens der Projektierer ist eine Ten-
denz zu größeren und damit auch leistungsstärkeren FF-PV-Anlagen 
festzustellen. Eine Herausforderung besteht jedoch darin, den pro-
duzierten Strom in das Stromnetz vor Ort einzuspeisen. Häufig müs-
sen die Netzkapazitäten technisch erweitert werden, z. B. durch den 
Bau neuer Umspannwerke. Die Anpassung des Netzes kann auf-
grund des teils aufwändigen und kostenintensiven Ausbaus mitun-
ter einige Jahre in Anspruch nehmen. Mit dem FF-PV-Konzept gibt 
die Verwaltung dem örtlichen Netzbetreiber eine wichtige Entschei-
dungsgrundlage für Schwerpunkte des Netzausbaus an die Hand. 
 
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das gesamte Stadtgebiet 
die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in den Grundzügen 
dar. Mit der anstehenden Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans sollen auf Basis dieses Konzeptes Sonderbauflächen für FF-PV 
dargestellt werden. Dies vereinfacht künftige Bebauungsplan-Ver-
fahren bzw. Genehmigungsverfahren für solche Projekte. Nähere 
Informationen enthält Kap. 4.2.  
 
Letztlich wird das FF-PV-Konzept der Stadt Braunschweig auch die 
planungs- und bauordnungsrechtliche Beurteilung erleichtern. Die 
in Kap. 3 aufbereiteten und zu berücksichtigenden Belange können 
somit frühzeitig erkannt und in das jeweilige Verfahren eingestellt 
werden. Der Aufbau eines GIS-Projekts im Dateninformationssys-
tem der Stadt Braunschweig („FRISBI“) soll noch 2024 erfolgen. 

Leitlinie für Vorhabenträger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fokus auf privilegierten  
Bereich nach § 35 BauGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlage für den Netzaus-
bau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlage für die Neuauf-
stellung des Flächennut-
zungsplans 
 
 
 
 
 
Entscheidungshilfe für die 
Verwaltung 
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2.  Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
Für einen zügigen Ausbau der Erneuerbaren Energien wurden die 
gesetzlichen Grundlagen in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
angepasst. Im Zusammenhang mit FF-PV-Anlagen sind insbeson-
dere das Bauplanungs-/Raumordnungsrecht sowie Umweltschutz-
gesetze rahmengebend. 
 
 
2.1 Planungsrechtliche Vorgaben 
Im vorliegenden Konzept werden die Braunschweiger Potenziale im 
bauplanungsrechtlichen Außenbereich beleuchtet. Zum „Außenbe-
reich“ gehören Flächen, die weder im Bereich eines qualifizierten 
Bebauungsplans noch im unbeplanten Innenbereich nach § 34 
BauGB liegen und weitgehend unbebaut sind. 
 
Der Außenbereich soll grundsätzlich vor Bebauung geschützt wer-
den, weshalb dort nur ausgewählte Vorhaben – z. B. aus dem Be-
reich der Land- und Forstwirtschaft – errichtet werden dürfen. Das 
BauGB bezeichnet solche Vorhaben als „privilegiert“, da diese be-
stimmten Nutzungen im Außenbereich bevorzugt umgesetzt und 
ohne Bebauungsplan errichtet werden dürfen. Welche Nutzungen 
als privilegiert gelten, legt § 35 (1) BauGB fest. 
 
Um den Genehmigungsprozess und damit die Energiewende zu be-
schleunigen, wurden auch verschiedene Möglichkeiten einer Privile-
gierung von FF-PV-Anlagen im Außenbereich geschaffen. Eine allge-
meine Ausnahme für Freiflächen-Photovoltaikanlagen wurde be-
reits mit Wirkung zum 01. Januar 2023 in das BauGB aufgenommen. 
Nun können auch FF-PV-Anlagen in einem Abstand von 200 m längs 
zu einer Autobahn (beidseits der Fahrbahn) oder eines Schienen-
weges (mit mindestens zwei Hauptgleisen) errichtet werden (vgl. § 
35 Abs. 1 Nr. 8b BauGB), ohne dass ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden muss. Ein Antrag auf Baugenehmigung ist im 200 m-Korri-
dor ausreichend; er kann nur abgelehnt werden, wenn öffentliche 
Belange dem geplanten Projekt entgegenstehen oder die Erschlie-
ßung nicht gesichert ist. „Öffentliche Belange“ sind z. B. Darstellun-
gen des FNP, die natürliche Eigenart der Landschaft oder Belange 
des Naturschutzes. 
 
Seit Juli 2023 können darüber hinaus zudem bestimmte Agri-PV-An-
lagen auch außerhalb der oben beschriebenen Abstandsregelung 
ohne vorherige Aufstellung eines Bebauungsplanes zugelassen 
werden. Diese müssen in räumlich-funktionalem Zusammenhang 
mit einem landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gar-
tenbaulichen Betrieb stehen und dürfen nur eine Grundfläche von 
maximal 2,5 Hektar aufweisen (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB). 
 
FF-PV-Anlagen werden häufig auf landwirtschaftlichen Flächen er-
richtet, die nicht im Sinne des BauGB privilegiert sind. Für die Errich-
tung ist es in diesen Fällen notwendig, ein gemeindliches Bauleit-
planverfahren zur Aufstellung eines (vorhabenbezogenen) Bebau-
ungsplans bzw. eine Änderung des FNP anzustoßen. Ob ein Bau-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fokus: Bauplanungsrechtli-
cher Außenbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privilegierung nach § 35 
BauGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufstellung eines Bebau-
ungsplans 
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leitplanverfahren initiiert wird, obliegt gemäß § 1 (3) BauGB der Ge-
meinde („[…] Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebau-
lichen Satzungen besteht kein Anspruch.“). Die Planungshoheit der 
Gemeinde ermöglicht damit die Steuerung – also auch Umfang und 
Ausprägung – von FF-PV-Anlagen im Stadtgebiet. 
 
Sofern das Erfordernis zur Aufstellung eines Bebauungsplans für FF-
PV-Anlagen besteht, ist i.d.R. auch der FNP zu ändern. Dies hängt 
mit dem sog. „Entwicklungsgebot“ nach § 1 (4) BauGB zusammen: 
Damit ein Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt werden kann, 
müssen im FNP i.d.R. Sonderbauflächen mit entsprechender Zweck-
bestimmung (z. B. allgemein für Erneuerbare Energien oder konkret 
für FF-PV) dargestellt sein. Der beschlossene FNP der Stadt Braun-
schweig enthält noch keine Sonderbauflächen für FF-PV; erst mit 
der Darstellung im neuen FNP kann auf Änderungsverfahren ver-
zichtet werden. 
Grundsätzlich können FF-PV-Anlagen auch auf gewerblichen Bauflä-
chen geplant werden. In Anbetracht der Knappheit an gewerblichen 
Flächen rät die Verwaltung dazu, diese Flächen vordringlich für Ge-
werbe zu nutzen. 
 
 
2.2 Weitere fachgesetzliche Vorgaben 
Analog zum Entwicklungsgebot für Bebauungspläne müssen sich 
auch die Darstellungen im FNP an den Vorstellungen der überge-
ordneten Planungsebenen (Landes- und Regionalplanung, auch 
„Raumordnung“ genannt) orientieren. So sind nach § 1 (4) BauGB die 
Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die „Ziele“ 
sind auf regionaler Ebene im Regionalen Raumordnungsprogramm 
(RROP 2008) des Regionalverbands Großraum Braunschweig (RGB) 
festgelegt. Sie entfalten eine starke Bindungswirkung und sind für 
nachgelagerte Planungsebenen verbindlich, d.h. streng zu beach-
ten. Darüber hinaus beinhaltet das RROP „Grundsätze“. Diese sind 
weniger strikt und können im Zuge der Abwägung „überwunden“ 
werden. Die Ziele werden über die Ausweisung von „Vorranggebie-
ten“, die Grundsätze über „Vorbehaltsgebiete“ in dem Planwerk auf-
genommen. 
 
Ziele und Grundsätze sind auch wesentlicher Bestandteil des Lan-
des-Raumordnungsprogramms (LROP 2022), das für ganz Nieder-
sachsen gilt. Im Maßstab 1:500.000 enthält es grobe Planungsvor-
stellungen, die im RROP 2008 weiter konkretisiert werden. In Bezug 
auf FF-PV sind insbesondere folgende Festlegungen im Kap. 4.2.1 
Erneuerbare Energieerzeugung wichtig (Hinweis zum LROP: Raum-
ordnerische Ziele sind durch Fettdruck gekennzeichnet): 
 
„03 Der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik) soll landesweit weiter vorangetrie-
ben und bis 2040 eine Leistung von 65 GW installiert werden. Dabei 
sollen vorrangig bereits versiegelte Flächen und Flächen auf, an oder in 
einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand sowie sonstigen baulichen 
Anlagen in Anspruch genommen werden. Mindestens 50 GW der in Satz 
1 genannten Anlagenleistung sollen auf Flächen nach Satz 2 installiert 

 
 
 
 
 
 
Änderung des aktuellen  
Flächennutzungsplans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorgaben der Raumordnung: 
Regionales Raumordnungs-
programm 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landes-Raumordnungspro-
gramm 2022 
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werden; im Übrigen soll die Anlagenleistung in Form von Freiflächen-
photovoltaikanlagen in dafür geeigneten Gebieten raumverträglich 
umgesetzt werden. Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft sollen 
hierfür nicht in Anspruch genommen werden. Abweichend von Satz 4 
können Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft für raumverträgliche 
Anlagen der Agrar-Photovoltaik vorgesehen werden. Agrar-Photovol-
taikanlagen sind Photovoltaikanlagen, die weiterhin eine land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung mit Traktoren, Dünge-, Saat- und 
Erntemaschinen zulassen und durch die höchstens ein Flächenver-
lust von 15 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche entsteht.“ 
(LROP 2022) 
 
Wie bereits in Kap. 1.1 beschrieben werden mit der Novellierung des 
NKlimaG ambitionierte Klimaziele gesetzt. Mit der seit 01.01.2024 
in Kraft getretenen Novellierung wurde das Flächenziel für PV-Frei-
flächen von 0,47% auf 0,5% der Landesfläche erhöht (§ 3 Abs. 1 Satz 
1 Punkt 3a). 15 GW der bis zum Jahr 2035 zu installierenden PV-Leis-
tung sollen aus Freiflächenanlagen stammen. 
 
Der neue Absatz § 3 a „Planung von Freiflächenanlagen“ im NKlimaG 
definiert, auf welchen Flächen FF-PV-Anlagen vorzugsweise geplant 
werden „sollen“. Bei bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen 
wird die Errichtung von Anlagen auf folgenden Böden prioritär emp-
fohlen:   
 
1. Kohlenstoffreiche Böden, für die die Möglichkeit der Wieder-

vernässung besteht 
2. Böden mit einer bodenkundlichen Feuchtestufe kleiner als 3  

oder größer als 8, die eine besondere Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz nicht aufweisen 

3. Altlastenverdächtige Flächen 
4. Ackerflächen mit einer mindestens hohen potenziellen Erosions-

gefährdung durch Wasser 
 
Ein wichtiger Faktor ist zudem die Grünland- und Ackerzahl der Bö-
den. Grundsätzlich „sollen“ bei einer Grünland- und Ackerzahl ab ei-
nem Wert von 50 keine FF-PV-Anlagen geplant werden, es sei denn 
es handelt sich um Böden mit einer Feuchtestufe <3 oder >8 bzw. 
um altlastenverdächtige Flächen. Ausnahmen von dieser Regelung 
gelten für Agri-PV-Anlagen. Darunter fallen solche Anlagen, die pa-
rallel eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung auf mindestens 85% 
der Fläche ermöglichen. 
 
„Sollen“ bedeutet jedoch nicht per se einen Ausschluss von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen für FF-PV-Anlagen. Ein Beispiel: Auch 
wenn die Grünland- und Ackerzahl bei über 50 und die Feuchtestufe 
bei 4 liegt, kann sich die Gemeinde für eine FF-PV-Planung entschei-
den. Die vorgenannten Regelungen stellen nämlich „nur“ „Grund- 
sätze der Raumordnung“ dar. Sie sind dementsprechend zwar im 
weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen und in die Entschei-
dung („Abwägung“) für oder gegen eine FF-PV-Anlage einzubezie-
hen; sie entfalten jedoch keine strikte Bindungswirkung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niedersächsisches Klima- 
gesetz 
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Zur Attraktivierung des FF-PV-Ausbaus hat die Bundesregierung 
2023 die Förderbedingungen für FF-PV erleichtert. Das EEG defi-
niert in § 37 Förderkulissen, in denen für FF-PV-Anlagen eine Vergü-
tung in Anspruch genommen werden kann. Dazu zählen beispiels-
weise versiegelte Flächen oder Konversionsflächen. Die bis dato be-
grenzte Vergütung für landwirtschaftliche Flächen an Autobahnen 
und Schienenwegen (Hinweis: Schienenwege jeglicher Art) wurde 
von 200 auf 500 m erweitert; bestimmte Voraussetzungen sind da-
bei zu berücksichtigen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass das Bestehen einer Fördermöglichkeit ein Anreiz für Projektie-
rende – und somit ein Förderkriterium – ist. Wenngleich eine FF-PV-
Förderung gegeben ist, hat die baurechtliche Prüfung/Genehmi-
gung dennoch unabhängig vom EEG zu erfolgen4. 
 
Insgesamt spiegelt sich der Wunsch nach einer beschleunigten Ener-
giewende in der Vielzahl an Gesetzesanpassungen der vergangenen 
Jahre wider. Der vorliegende Stand des FF-PV-Konzepts berücksich-
tigt die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen. Es ist davon 
auszugehen, dass sich die Gesetzeslage „im Fluss“ befindet und das 
Konzept zu gegebener Zeit zu aktualisieren ist. 
 
Rechtliche Neuerungen werden durch die am 31.10.2023 geänderte 
Erneuerbare-Energie-Richtlinie der EU (Erneuerbare-Energien-
Richtlinie – kurz RED III) vermutlich im Laufe des Jahres 2024 zum 
Tragen kommen. Deutschland ist derzeit dabei, die EU-Richtlinie in 
nationales Recht umzusetzen und dadurch den Weg für schnellere 
Genehmigungsverfahren für den Ausbau von erneuerbaren Ener-
gieerzeugungsanlagen, Netzen und Energiespeichern zu ebnen. In 
einem zweistufigen Verfahren können sog. „Beschleunigungsge-
biete“ mit Sonderregelungen für Genehmigungsverfahren als „Vor-
ranggebiete“ für Photovoltaik bundesweit etabliert werden. Ist ein 
Beschleunigungsgebiet festgelegt, entfällt die Pflicht, in diesem Be-
reich für ein FF PV-Vorhaben einen Bebauungsplan aufzustellen. Da-
mit wäre eine erhebliche Zeitersparnis bei der Bereitstellung von FF- 
PV-Flächen verbunden. 
 

© Stadt Braunschweig/Daniela Nielsen 

                                                                 
4 www.lwk-niedersachsen.de/lwk/news/39359_Sie_beschaeftigen_sich_mit_Frei-

flaechen-Photovoltaik_-_Was_Sie_zu_diesem_Thema_wissen_sollten  
 

Erneuerbare-Energien-Gesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erneuerbare-Energien-Richt-
linie (RED III) 
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3. Bewertung der FF-PV-Potenzialflächen 
 
3.1 Überblick zum Vorgehen – Konzeptbausteine 
Durch die Planungshoheit der Gemeinde hat die Stadt Braun-
schweig grundsätzlich Steuerungsmöglichkeiten bei der Suche bzw. 
Ausweisung geeigneter Flächen für FF-PV im Außenbereich. In den 
nach § 35 BauGB privilegierten Bereichen („200 m-längs von Auto-
bahnen/Schienenwegen des übergeordneten Netzes mit mind. 2 
Hauptgleisen“) ist die Verwaltung dagegen bei Vorliegen entspre-
chender Voraussetzungen an das Erteilen einer Baugenehmigung 
gebunden, auch ohne dass ein Bebauungsplan besteht (s. Kap. 2.1).  
 
Die unterschiedlichen kommunalen Handlungsspielräume in Bezug 
auf privilegierte/nicht privilegierte Flächen schlagen sich auch auf 
die nachfolgend erläuterten Untersuchungsansätze nieder: Wäh-
rend bei den nicht privilegierten Flächen in stärkerem Maße auch 
die rein städtischen Zielsetzungen berücksichtigt werden können – 
z. B. in Form von zusätzlichen weichen Tabukriterien – ist dies im pri-
vilegierten Bereich nicht möglich. 
 
Da somit bei der Suche geeigneter Potenzialflächen unterschiedli-
che Voraussetzungen für die Errichtung von FF-PV-Anlagen gelten, 
basiert die Konzepterstellung auf zwei Bausteinen (s. Abb. 1): 
 
Baustein 1:  Analyse des privilegierten Bereichs § 35 (1) Nr. 8b 

BauGB sowie 
Baustein 2:  Analyse weiterer Potenzialflächen, die nicht im privile-

gierten Bereich – also im sonstigen Stadtgebiet (Au-
ßenbereich) – liegen. 

 
Abb. 1: Zwei Bausteine des FF-PV-Konzepts 

 
Beide Konzeptbausteine bauen auf spezifischen Kriterienkatalogen 
auf. Bei der Erstellung der Kataloge wurde u. a. auf die Arbeitshilfe 
„Planung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Niedersachsen“ 
des Niedersächsischen Landkreistags und des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes vom 19.10.2022 zurückgegriffen. 
Die Inhalte der Arbeitshilfe sind auf die Braunschweiger Rahmen-
bedingungen angepasst worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harte Tabukriterien 
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loge für beide Konzeptbau-
steine 
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Beide Kriterienkataloge umfassen eine Vielzahl an Kriterien, die in 
unterschiedliche Kategorien von harten Tabukriterien bis hin zu För-
derkriterien eingestuft werden (s. dazu auch Kap. 3.2). Eigentums-
verhältnisse sowie die Leistungsfähigkeit des Netzes werden im Kri-
terienkatalog nicht berücksichtigt. Im dicht besiedelten Oberzent-
rum Braunschweig mit seinen vielfältigen Nutzungskonkurrenzen 
gibt es nur wenige Flächen, die überhaupt infrage kommen. Vorab 
die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer 
abzufragen, ist vom Aufwand her nicht darstellbar. Dort wo FF-PV 
möglich ist, muss das Netz ertüchtigt werden. Da das Netz insge-
samt im Stadtgebiet über keine größeren Kapazitätsreserven ver-
fügt, erscheint dieses Vorgehen folgerichtig. 
 
In Baustein 1 bildet ein auf die privilegierten Flächen ausgerichteter 
Kriterienkatalog die Grundlage für die Bewertung dieser Bereiche 
(s. Anhang 1). Die sich daraus ergebenden Potenzialflächen werden 
in Karte 1 „Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen im privile-
gierten Bereich nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB“ dargestellt (s. Abb. 4, S. 
21). Die Karte zeigt die Bereiche in einer Entfernung von 200 m 
längs zu Autobahnen oder Schienenwegen des übergeordneten 
Netzes (mind. 2 Hauptgleise), auf denen eine FF-PV-Nutzung nach 
erster Einschätzung realistisch erscheint; die „Detailprüfung“ er-
folgt allerdings erst im Rahmen des nachgelagerten Genehmigungs-
verfahrens. 
 
Da FF-PV-Anlagen auf privilegierten Flächen ohne zeitaufwändige 
Bauleitplanverfahren genehmigt werden können, liegt auf dieser 
Flächenkategorie der Realisierungsschwerpunkt.  
 
Da die privilegierten Bereiche nicht ausreichen, um das 200 ha-Ziel 
aus dem IKSK 2.0 zu erreichen, wurde anhand eines weiteren Krite-
rienkatalogs für die nicht privilegierten Flächen nach weiteren Po-
tenzialflächen gesucht (s. Anhang 2). 
 
Die Bewertung der nicht privilegierten Flächen wurde wiederum als 
Basis für die Auswahl von zusätzlichen Potenzialflächen herangezo-
gen. Insgesamt haben sich zehn geeignete Potenzialflächen für FF-
PV identifizieren lassen (s. Abb. 5, S. 25). Für diese Potenzialflächen 
hat die Verwaltung Steckbriefe erstellt (s. Anhang 3). Die Steck-
briefe enthalten zum einen allgemeine Informationen wie Größe, Ei-
gentumsverhältnisse etc., benennen zum anderen aber auch die auf 
die Fläche einwirkenden Kriterien als Aufzählung. 
 
Einen Überblick über das Gesamtergebnis der Flächenbewertung 
gibt die Potenzialkarte (s. Anhang 4). Sie fasst die Ergebnisse aus 
den Bausteinen 1 und 2 in einer Karte zusammen: Zum einen wer-
den die für eine FF-PV-Nutzung geeigneten privilegierten (Baustein 
1), zum anderen die zehn zusätzlichen Potenzialflächen (Baustein 2) 
abgebildet. Die Potenzialkarte dient als Grundlage für den Ratsbe-
schluss der Stadt Braunschweig. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karte 1 (s. Abb. 4): Potenzial-
flächen für Freiflächen-PV-
Anlagen im privilegierten Be-
reich nach  
§ 35 (1) Nr. 8b BauGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karte 2 (s. Abb. 5): Potenzial-
flächen für Freiflächen-PV-
Anlagen außerhalb des privi-
legierten Bereichs nach § 35 
(1) Nr. 8b BauGB 
 
 
 
 
Karte 3 (s. Anhang 4): Poten-
zialflächen für Freiflächen-
PV-Anlagen innerhalb und au-
ßerhalb des privilegierten 
Bereichs nach  
§ 35 (1) Nr. 8b BauGB 
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3.2 Allgemeine Informationen zu den Kriterienkatalogen und 
ihrer Anwendung 

Im Bereich der räumlichen Planung gibt es zahlreiche in einem Ver-
fahren zu berücksichtigende Schutzgüter. Deshalb wurden auch 
dem vorliegenden Konzept folgende Schutzgüter in Anlehnung an 
§ 1 BauGB zugrunde gelegt: 

 
• Wasser 
• Boden 
• Klima 
• Fauna, Flora, biologische Vielfalt, Landschaft 
• Mensch, Infrastruktur, Nutzungen 

 
Damit die Schutzgüter konkret in das Konzept einfließen können, 
wurden sie mit entsprechenden Kriterien operationalisiert. Teils 
kommen wenige Kriterien innerhalb eines Schutzgutes zur Anwen-
dung (z. B. beim Schutzgut „Wasser“), während andere Schutzgüter 
(z. B. „Fauna, Flora, biologische Vielfalt, Landschaft“) über zahlrei-
che Kriterien repräsentiert werden. 
 
Die Kriterien wurden dabei nicht nur den Schutzgütern zugeord-
net, sondern auch hinsichtlich ihrer FF-PV-Anforderungen abge-
stuft. Die Abstufungen geben eine Bandbreite von „nicht geeig-
net“ für FF-PV (harte/weiche Tabukriterien) bis „sehr geeignet“ 
(Flächen mit Förderkriterien) wieder: 
 

• Harte Tabukriterien 
• Weiche Tabukriterien (Hinweis: Anwendung nur im nicht pri-

vilegierten Bereich) 
• Widerstandskriterien 
• Hemmniskriterien 
• Förderkriterien 

 
Im Folgenden werden die Kriterien-Kategorien näher erläutert: 
 
Unter die harten Tabukriterien fallen solche, die Flächen beschrei-
ben, auf denen eine FF-PV-Nutzung aus rechtlichen (z. B. gesetzlich 
geschütztes Biotop) bzw. planerischen (rechtskräftiger Bebauungs-
plan sofern FF-PV nicht explizit zulässig) ausgeschlossen ist. Diese 
Flächen sind nicht für FF-PV zugänglich und wurden von der weite-
ren Analyse ausgeschlossen. 
 
Anders stellt es sich bei den weichen Tabukriterien dar. Diese sind 
ein „Sonderfall“, weil sie nicht auf gesetzlicher Basis beruhen, son-
dern auf den planerischen Zielsetzungen der Stadt Braunschweig. 
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Mit den weichen Tabukriterien signalisiert die Stadt, dass diese Flä-
chen zukünftig anderen Nutzungen vorbehalten sein sollen und so-
mit nicht für FF-PV herangezogen werden. Grundsätzlich sind je-
doch auch die weichen Tabukriterien einer Abwägung zugänglich 
und können einer erneuten Beurteilung unterzogen werden. Im 
Rahmen einer Interessenabwägung könnten z. B. bei einer Fort-
schreibung des FF-PV-Konzepts andere weiche Tabukriterien zu-
grunde gelegt werden. 
 
Wie auch in der Arbeitshilfe des Niedersächsischen Landkreistags 
und des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes empfoh-
len, werden in der Analyse zusätzlich Flächen herausgearbeitet, die 
i.d.R. eher nicht für FF-PV geeignet sind. Solche „Widerstände“ be-
einträchtigen die FF-PV-Nutzung zwar maßgeblich, im Einzelfall ist 
aber durchaus eine Projektrealisierung möglich (abhängig von kon-
kreten entgegenstehenden oder begünstigenden Belangen). Im 
Zuge der Abwägung ist zu prüfen, ob die Widerstände auf der fach-
lichen Ebene ausgeräumt werden können. 
 
Auf Flächen, bei denen Fachbelange zu berücksichtigen sind bzw. 
die sich nur bedingt oder in Teilbereichen für FF-PV eignen, greifen 
die sog. Hemmniskriterien. Sie sind im Planverfahren zu beachten, 
die Konflikte mit FF-PV sind i.d.R. mit der Planung und baulichen Ent-
wicklung zu lösen. 
 
Förderfaktoren signalisieren, dass auf den entsprechenden Flächen 
sehr gute Voraussetzungen für FF-PV vorliegen. Dazu zählen z. B. 
baulich vorgeprägte oder kontaminierte Flächen (Altablagerungs-
standorte) sowie Flächen mit Fördermöglichkeiten nach § 37 EEG. 
 
In Anbetracht der Fülle an Kriterien wurde zur besseren Übersicht-
lichkeit im Rahmen der Kriterienerarbeitung eine Vorauswahl ge-
troffen. U. a. wurden von Beginn an die in Abbildung 2 aufgelisteten 
Kriterien aus dem RROP 2008 nicht in den Kriterienkatalog aufge-
nommen (s. auch Abb. 2), weil sie 

• nicht in den Außenbereichen des Stadtgebietes Braun-
schweigs liegen bzw. keine Bedeutung für das Konzept ha-
ben oder 

• bereits über andere (städtische) Datensätze in den Kriteri-
enkatalogen repräsentiert werden bzw. die einstigen Pla-
nungen zwischenzeitlich obsolet geworden sind. 

 
Einen zusätzlichen „Sonderfall“ stellen Kriterien bzw. Flächen dar, 
die aus „tatsächlichen“ Gründen – d.h. i.d.R. aufgrund von Bebauung 
– nicht für FF-PV zur Verfügung stehen. Sie wurden in einem ersten 
Schritt aus der Flächenkulisse „ausgeschnitten“ und nicht weiter be-
wertet. In den Karten sind diese Flächen grau dargestellt. Als Daten-
basis dient der Flächennutzungsplan (vereinfachend wurden auch 
Bauflächenreserven, also noch nicht bebaute Bauflächen, grau dar-
gestellt, die strenggenommen als Tabuflächen einzuordnen sind): 

• bestehende FNP-Bau- und Gemeinbedarfsflächen – Aus-
nahme: noch nicht bebaute Gewerbliche Bauflächen 

• FNP-Flächen für Verkehr sowie Ver- und Entsorgung  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Widerstandskriterien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmniskriterien 
 
 
 
 
 
Förderkriterien 
 
 
 
 
Vorauswahl der Kriterien 
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Ein weiterer Sonderfall betrifft die Rohstoffgewinnung. Einzelne 
Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung überlagern privilegierte 
oder nicht privilegierte FF-PV-Potenzialflächen. Zur Milderung des 
Nutzungskonflikts wurde aus einem Vorbehaltsgebiet für Rohstoff-
gewinnung nördlich Völkenrode eine kleinere Potenzialfläche für 
die Gewinnung von Bodenschätzen gebildet und bei den nicht privi-
legierten Flächen als „Weiche Tabukriterien eingestuft. Bedarf und 
Lage der Potenzialflächen für die Gewinnung von Bodenschätzen 
wird absehbar mit der Aktualisierung des Bodenabbaukonzeptes 
und der FNP-Neuaufstellung unter Beteiligung von Politik und Öf-
fentlichkeit geprüft und festgelegt.  
 

 

© Stadt Braunschweig/Daniela Nielsen 



FF-PV-Konzept Braunschweig (Entwurf)  17 
 

  Entwurf 61.31   April 2024  

Abb. 2: Übersicht: Raumordnungskriterien (RROP 2008), die in der Pri-
vilegierungskarte nicht explizit dargestellt werden5 

Kriterium 

…liegt nicht im Bereich der Privilegierungskorri-
dore / im Stadtgebiet Braunschweigs / keine Be-
deutung für Konzept 

…ist über andere Darstellungen abgedeckt 
(Siedlungs-, Grün-/Wald-/Wasserfläche, z. B. aus 
FNP) bzw. Vorhaben wird nicht mehr umgesetzt 

Raum- und Siedlungsstruktur, Standortfunktio-
nen 

• VR Ober-, Mittel-, Grundzentrum, Standort mit 
grundzentralen Teilfunktionen 

• Standort mit der besonderen Entwicklungsauf-
gabe Erholung, Tourismus 

• Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt 
• VR Industrielle Anlagen 

Natura 2000/ Natur und Landschaft 

• VR Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -ent-
wicklung 

Kulturelle Sachgüter 

• VR Kulturelles Sachgut 

Wasserwirtschaft (Wasserversorgung) 

• VR Heilquelle 
• VR Talsperre/ Speicherbecken 
• VB Trinkwassergewinnung 

Wasserwirtschaft (Abwasserbeseitigung) 

• VB Abwasserverwertungsfläche 

Energie 

• VB Leitungstrasse (ab 110 kV) 

Abfallwirtschaft 

• VR Sonderabfallbeseitigung 

Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 

• VR Sperrgebiet, VR Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle 

Luftverkehr 

• VR Verkehrslandeplatz 

 

Weitere Kriterien 

• Militärische Liegenschaften/ militärisch ge-
nutzte Flächen (nicht vorhanden) 

Erholung und Tourismus 

• VR regional bedeutsame Sportanlage 
• VR Regional bedeutsamer Wanderweg 

Wasserwirtschaft (Wasserversorgung) 

• VR Wasserwerk/Wassergewinnungsanlage 
• VR Trinkwassergewinnung (über Wasserschutz-

gebiete differenziert abgedeckt) 

Schienenverkehr  

• VR Haupteisenbahnstrecke (mit Regionalver-
kehr) 

• VR/VB Sonstige Eisenbahnstrecke (mit/ ohne 
Regionalverkehr) 

• VR/VB RegioStadtBahn 
• VR/VB Stadtbahn 
• VR Anschlussgleis für Industrie und Gewerbe 
• VR/VB Bahnhof mit Fernverkehrsfunktion 
• VR Bahnhof mit Verknüpfung zu RegioBussen 
• VR/VB Haltepunkt 
• VR Tunnel 

Straßenverkehr 

• VR Autobahn 
• VR/VB Anschlussstelle 
• VR Hauptverkehrsstraße (vierstreifig) 
• VR Hauptverkehrsstraße 
• VR/VB Hauptverkehrsstraße von regionaler Be-

deutung 

Wasserstraßen und Häfen 

• VR Schifffahrt 
• VR Hafen 
• VR Sportboothafen 
• VR Umschlagplatz 
• VR Schleuse/Hebewerk 

Logistik:  

• VR Güterverkehrszentrum 
• VR Regionales Güterverkehrszentrum 

Energie 

• VR Großkraftwerk / Kraftwerk 
• VR Zentrale Kläranlage 
• VR Umspannwerk 

Abfallwirtschaft 

• VR Sicherung/ Sanierung von Altlasten (Hinweis: 
wird im RROP nur im Siedlungsbereich darge-
stellt) 

Weitere Kriterien 

• FNP-Flächen für Natur und Landschaft 

                                                                 
5 VR = Vorranggebiet (Ziel der Raumordnung), VB = Vorbehaltsgebiet (Grundsatz der 
Raumordnung) 
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3.3 Baustein 1: Potenzialflächen im privilegierten Außenbe-
reich nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB 

 
Wie bereits in Kap. 2.1 erläutert, sind FF-PV-Anlagen innerhalb der 
200 m-Korridore entlang Autobahnen und übergeordneten Schie-
nenwegen privilegiert – das heißt, dass hier grundsätzlich keine Be-
bauungsplan-Aufstellung erforderlich ist. Diese Bereiche ermögli-
chen i.d.R. ein schnelleres Genehmigungsverfahren und erhalten da-
mit bei FF-PV-Vorhabenträgern und Verwaltung grundsätzlich eine 
höhere Priorität. 
 
Für die Privilegierung von FF-PV-Vorhaben müssen Schienenwege 
durchgängig mindestens zweigleisig sein. Daher zählen z. B. das In-
dustriegleis westlich Geitelde und Stiddien sowie die Bahnstrecke 
nach Gifhorn und Uelzen nicht dazu.  
 
Die Privilegierung gilt allerdings nicht für alle Flächen dieser Korri-
dore. Zunächst fällt der Siedlungsbestand nicht unter § 35 BauGB, 
das sind gemäß Abb. 3 über 40 % der Korridor-Flächen. Außerdem 
dürfen auch privilegierte Vorhaben öffentliche Belange nicht beein-
trächtigen. Dies ist dann bei Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. 
§ 35 (3) BauGB listet – nicht abschließend – auf, wann solche Beein-
trächtigungen vorliegen.  
 
Der Kriterienkatalog in Anhang 1 konkretisiert die BauGB-Liste für 
privilegierte FF-PV-Vorhaben. Im Folgenden werden einige Kriterien 
exemplarisch vorgestellt: 
 
Im Stadtgebiet Braunschweigs gibt es insbesondere im Süden Bö-
den mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfruchtbarkeit (Grünland- 
und Ackerzahl). Diese Böden sollen weitgehend für die Landwirt-
schaft erhalten bleiben. Eine rechtliche Grundlage für eine Tabu-Ein-
stufung besteht allerdings nicht. FF-PV-Anlagen sollen gemäß § 3a 
des Niedersächsischen Klimagesetzes (NKlimaG, s. Kap. 2.2) bevor-
zugt auf besonders feuchten oder trockenen Böden angesiedelt 
werden, sodass die Bodenfruchtbarkeit hier nachrangig ist. Für die 
Analyse der FF-PV-Potenzialflächen wurden beide Kriterien daher 
zu einem Kriterium „Böden mit sehr hoher oder hoher natürlicher 
Bodenfruchtbarkeit (Bodenzahl bzw. Grünlandgrundzahl ≥ 50) so-
fern Feuchtestufe nicht kleiner als 3 oder größer als 8 (NKlimaG)“ 
zusammengefasst und als „Widerstand“ eingestuft. (s. Kap 3). In Ab-
stimmung mit dem Umweltministerium wurden bzgl. Boden-
feuchte die Frühjahrszahlen anstatt der Sommerzahlen verwendet. 
 
Beim Schutzgut „Fauna, Flora, Biologische Vielfalt, Landschaft“ gel-
ten z. B. Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, Wald und festge-
setzte Ausgleichs- und Ersatzflächen als Tabu für FF-PV-Vorhaben. 
Landschaftsschutzgebiete sind dagegen nicht grundsätzlich ausge-
schlossen, allerdings darf ihr jeweiliger Schutzzweck nicht beein-
trächtigt werden. Letzteres muss bei Baugenehmigungsverfahren 
geprüft werden. Auch bei Vorkommen artenschutzrechtlich rele-
vanter Arten ist im Einzelfall zu prüfen, ob artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände durch Maßnahmen ausgeschlossen werden 
können. Bei naturverträglicher Gestaltung können Flächen mit FF-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzung: zweigleisige 
Schienenwege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriterienkatalog für privile-
gierte Außenbereichsflächen 
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PV-Anlagen für bestimmte Arten sogar günstigere Lebensräume 
darstellen als z. B. intensiv bewirtschaftete Ackerflächen.   
 
Beim Schutzgut „Mensch, Infrastruktur, Nutzungen“ sind z. B. gül-
tige bzw. im Verfahren befindliche Bebauungsplangebiete ebenso 
als Tabu eingestuft wie auch Verkehrstrassen und der Erholung die-
nende Grünflächen. Flächennutzungsplan-Reserven, also darge-
stellte aber noch unbebaute Bauflächen, sind aus zweierlei Gründen 
in der Kategorie Widerstand eingestuft: Bei gewerblichen Bauflä-
chen können FF-PV-Anlagen zugelassen werden. Angesichts der dy-
namischen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt besteht jedoch 
ein deutlicher Mangel an bebaubaren Gewerbegrundstücken und 
die wenigen geeigneten Flächen für eine gewerbliche Entwicklung 
sollen nicht mit Nutzungskonkurrenzen belegt werden. Eine letzte 
Entscheidung hierzu fällt mit der FNP-Neuaufstellung. Bei anderen 
Bauflächen-Reserven steht der FNP gemäß § 35 Abs. 3 (1) BauGB 
entgegen. Mit der FNP-Neuaufstellung werden jedoch die beste-
henden Darstellungen überprüft und ggf. relevante Bauflächen zu-
rückgenommen.    
 
Darüber hinaus kommen bei diesem Schutzgut mehrere raumord-
nerische Vorranggebiete für Leitungstrassen und Abfallverwertung 
sowie Erholung nicht für FF-PV-Anlagen in Frage. Anbauverbotszo-
nen von Bundesautobahnen und klassifizierten Straßen sind auf-
grund der Priorisierung erneuerbarer Energien in der Kategorie Wi-
derstand eingestuft: Laut Fernstraßen-Bundesamt ist für FF-PV-An-
lagen im Einzelfall eine Aufhebung der allgemeinen Verbotszone 
möglich. Diese gilt für den Bau von Hochbauten, einschließlich So-
larparks, innerhalb von 40 Metern entlang der Fahrbahnen. 
 
Die folgende Tabelle zeigt deutlich, dass nur ein geringer Anteil der 
2.021 ha privilegierter Fläche innerhalb der 200 m-Korridore mit der 
Einstufung Förder- oder Hemmnis-Kriterien (55 ha, rd. 2,7 %) belegt 
sind. Hier können FF-PV-Anlagen nach bisheriger Kenntnis verhält-
nismäßig leicht angesiedelt werden. 
 
Abb. 3: Übersicht der ermittelten privilegierten Potenzialflächen ge-
mäß § 35 (1) Nr. 8b BauGB („200 m-Korridor“) 
  Anteil an 

priv. Fläche 
Gesamte priv. Fläche ("200m-
Korridor"), davon Bereiche mit 

2.021 ha 
 

100 %  

…Bebauung 823 ha 41 % 
…mit harten Tabukriterien 803 ha 40 % 

 

 
Verbleibende potenziell für FF-

PV nutzbare Bereiche mit 

 
395 ha 

 
 ca. 19,5 % 

…Widerstandskriterien 340 ha 16,8 %  

…Hemmniskriterien 6 ha 0,3 %  

…Förderkriterien 49 ha 2,4 %  

 

 

Beispiel Schutzgut „Mensch, 
Infrastruktur, Nutzungen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raumordnerische Kriterien 
Anbauverbotszone 
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Abb. 4: Karte 1 „Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen im privi-
legierten Bereich nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB“ 
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3.4 Baustein 2: Potenzialflächen im weiteren Stadtgebiet 
 
Der größte Unterschied zwischen dem Kriterienkatalog für den pri-
vilegierten und dem für den nicht privilegierten Bereich liegt in der 
Anwendung der weichen Tabukriterien (s. dazu Kap. 3.1 ff.). Im Fol-
genden werden einige weiche Tabukriterien näher erläutert: 
 
Im nicht privilegierten Bereich hat die Stadt Braunschweig die Mög-
lichkeit, ihre zukünftigen Entwicklungsvorstellungen in Form von 
weichen Tabukriterien in die Analyse einfließen zu lassen. Von die-
ser Möglichkeit macht sie u. a. im Bereich der Gewinnung von Bo-
denschätzen („Rohstoffabbau“) Gebrauch. Ein wohnortnaher/ regi-
onaler Rohstoffabbau ist grundsätzlich wichtig, um die Grundlage 
für die Herstellung zahlreicher Produkte zu sichern und letztlich 
auch die regionalen Bedarfe z. B. an Baumaterial zu decken. Eine 
Überplanung von potenziellen Abbauflächen hätte zur Folge, dass 
diese insbesondere bei hochwertigen Nutzungen (z. B. Wohnen) 
womöglich jahrzehntelang keiner anderen Nutzung – sprich einem 
Rohstoffabbau – zugeführt werden können. Um dies zu verhindern, 
werden sie über das weiche Tabukriterium „FNP-Potenzialflächen 
für die Gewinnung von Bodenschätzen“ für einen potenziellen Ab-
bau gesichert. 
 
Die Errichtung von FF-PV-Anlagen innerhalb von Landschaftsschutz-
gebieten wird grundsätzlich ausgeschlossen, wenn dies dem verord-
nungsgemäßen Schutzweck zuwiderläuft. In den Verordnungen ha-
ben zumeist das Landschaftsbild und die naturgebundene Erholung 
einen hohen Stellenwert.  Es wird daher davon ausgegangen, dass 
die Errichtung einer FF-PV-Anlage außerhalb der privilegierten Be-
reiche in der Regel nicht mit dem Schutzzweck vereinbar sein wird. 
Hingegen ist es innerhalb der privilegierten Bereiche an bestimm-
ten Standorten denkbar, dass aufgrund von bestehenden Vorbelas-
tungen (z. B. entlang einer Autobahn) und mit Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen, der Bau von FF-PV-Anlagen nicht zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes führt. 
 
Im Zuge der Analyse des Stadtgebiets wurden zehn Potenzialflä-
chen ausgewählt, die sich nach erster Einschätzung für FF-PV eig-
nen. Die Flächenbilanz zeigt, dass wesentliche Anteile der Stadtge-
bietsfläche entweder bebaut (grau) oder mit harten (rot) oder wei-
chen (dunkelorange) Tabukriterien belegt sind und für eine FF-PV-
Nutzung nicht zur Verfügung stehen. Nur auf einem äußerst gerin-
gen Flächenanteil greifen ausschließlich Hemmnis- oder Förderkri-
terien: Die einzige große zusammenhängende Fläche mit Förderkri-
terien befindet sich in Stöckheim an der A 36 (s. auch Steckbrief 10); 
etwas weiter östlich liegen zwei größere Hemmnis-Flächen, die je-
doch aufgrund ihrer topographischen Gegebenheiten für FF-PV e-
her ungeeignet sind und deswegen nicht als Potenzialflächen aus-
gewählt wurde. Zudem liegen diese außerhalb der Bereiche, für die 
Projektierende eine Förderung über das EEG erhalten können. Die 
Flächen dürften für eine FF-PV-Nutzung von untergeordnetem Inte-
resse sein. 
 
Da nicht ausreichend Flächen – d.h. 200 ha im Außenbereich – an-
hand der Förder-/ Hemmniskriterien ermittelt werden konnten, 
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musste der Suchraum folglich auf mit Widerstandskriterien belegte 
Flächen ausgedehnt werden. Die Potenzialflächen stellen damit 
i.d.R. Flächen mit entgegenstehenden öffentlichen Belangen dar 
und sind demnach „kaum geeignet“. Bei entsprechender Berück-
sichtigung der dort greifenden Fachbelange im Bebauungsplan-/Ge-
nehmigungsverfahren, können die potenziellen Beeinträchtigun-
gen gemindert werden. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der 
Abwägung in vielen Fällen gute Kompromisse zwischen FF-PV und 
anderweitigen öffentlichen Belangen gefunden werden können.  
 
Für die zehn ausgewählten Potenzialflächen (s. Abb. 5, S. 25) wurde 
jeweils ein zweiseitiger Steckbrief erstellt (s. Anhang 3). Die erste 
Steckbriefseite bietet allgemeine Informationen zu den Flächen: 

• Größe der gesamten Potenzialfläche (ha) 
• Bestehendes Planungsrecht 
• Potenzielle Förderfläche (EEG) 
• Eigentumsstrukturen (privat, städtische Liegenschaft…) 
• Fazit/ Empfehlung zur Eignung der Fläche 

 
Ein Ausschnitt aus der kartographischen GIS-Analyse veranschau-
licht zusätzlich, welche Kriterien auf der jeweiligen Potenzialfläche 
und in der nahen Umgebung „liegen“. Dabei wird immer die 
„strengste“ Kriterien-Kategorie dargestellt, die auf eine Fläche ein-
wirkt (z. B. Widerstand: orange). Die jeweils niedrigschwelligere Ka-
tegorie (z. B. Hemmnisse oder Förderfaktoren) wird nicht darge-
stellt, weil sie eine geringere Hürde im Planverfahren darstellt. So-
mit kann sich insgesamt eine Vielzahl an Konflikten überlagern. 
Wenn eine Fläche weiß ist, bedeutet dies, dass dort keine der Krite-
rien aus dem Katalog greifen. 
 
Das zum Ausschnitt gehörige Luftbild lässt zudem die aktuelle Nut-
zung auf der Fläche, die i.d.R. landwirtschaftlicher Art ist, erkennen. 
 
Die zweite Seite des Steckbriefs gibt stichpunktartig Auskunft über 
die auf die jeweilige Fläche einwirkenden Kriterien: Für die harten/ 
weichen Tabukriterien sowie die Widerstands-, Hemmnis- und För-
derkriterien werden die wichtigsten Einzelkriterien aufgelistet. 
I.d.R. wurden nur Kriterien aufgenommen, die sich ab 0,1 ha Fläche 
im Raum abbilden. Die Aufzählung ist somit nicht vollständig und in 
einem potenziellen Genehmigungsverfahren erneut abzuprüfen. 
Sie ermöglicht jedoch eine stichhaltige Ersteinschätzung der Poten-
zialflächen. 
 
Auch bezüglich der Flächenangaben wird daraufhin gewiesen, dass 
es sich um einen gerundeten (Näherungs-)Wert handelt. Grund da-
für ist u. a., dass Daten aus diversen Quellen mit sehr großen Maß-
stabsunterschieden von 1:1.000 bis 1:50.000 herangezogen wur-
den. Durch die unterschiedlichen Maßstäbe kann es beispielsweise 
auch zu ungewollten Flächenüberschneidungen kommen; insbeson-
dere dort, wo „kleinere“ und „größere“ Maßstäbe aus unterschiedli-
chen Datensätzen aufeinandertreffen. Zu erkennen ist dies an ei-
nem Ausschnitt der Potenzialfläche Nr. 3. Wenden (westlich Kanal). 
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Abb. 4: Maßstabsungenauigkeiten am Beispiel der Potenzialfläche Nr. 
3 Wenden (westlich Kanal): das Widerstandskriterium (orange) geht 
aufgrund von Ungenauigkeiten über die Flurstücksgrenze hinaus und 
tangiert die Potenzialfläche6  

 

 
 
 
 
  

                                                                 
6 Quelle: Stadt Braunschweig (FB 61, FB 68), RGB, Land Niedersachsen 
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Abb. 5: Karte 2 „Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen außer-
halb des privilegierten Bereichs nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB“ 
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3.5 Gesamtdarstellung der Potenzialflächen und Flächenbilanz 
 
Die Flächenbilanz (s. Abb. 6) gibt einen Überblick der geeigneten FF-
PV-Flächen. Neben den Potenzialflächen im privilegierten (s. Bilanz 
Nr. 2) und nicht privilegierten Bereich (Nr. 3 „sonstige Potenzialflä-
chen gemäß § 35 BauGB) enthält sie auch Flächenangaben zu aktuell 
projektierten Flächen (Nr. 1). 
 
Da insbesondere im Bauleitplan-/Genehmigungsverfahren mögli-
che Restriktionen die tatsächliche Nutzbarkeit einschränken können 
(s. dazu auch Kap. 4.1.), wurde in den drei Kategorien von unter-
schiedlichen „Realisierungswahrscheinlichkeiten“ zwischen 20% 
und 100% ausgegangen. 
 
Bei den „aktuell projektierten Flächen“ hat die Verwaltung bereits 
Kenntnis, dass Vorhabenträger eine FF-PV-Nutzung planen. Die Re-
alisierungswahrscheinlichkeit bezieht sich auf den aktuell bekann-
ten Planungsstand. Sie kann sich im Verlauf der weiteren Planung 
noch ändern; auch die Zurückstellung von einzelnen Vorhaben ist 
nicht ausgeschlossen. 
 
Aufgrund der bilanzierten Realisierungswahrscheinlichkeit ergibt 
sich aktuell eine projektierte Fläche von 47 ha. 
 
Die Fläche des privilegierten Bereichs innerhalb des 200 m-Korri-
dors umfasst 2.021 ha. Abzüglich der davon bereits bebauten Flä-
chen (823 ha) und der mit harten Tabukriterien belegten Flächen 
(843 ha) verbleiben 300 ha mit Widerstands-, 6 ha mit Hemmnis- und 
49 ha mit Förderkriterien. Entsprechend der mit den einzelnen Kri-
terien verbundenen Hürden für eine FF-PV-Nutzung werden gestaf-
felte Realisierungswahrscheinlichten angenommen: 

• 20% bei Flächen mit Widerstandskriterien 
• 40% bei Flächen mit Hemmniskriterien und  
• 50% bei Flächen mit Förderkriterien 

 
Aufgrund der bilanzierten Realisierungswahrscheinlichkeit ergibt 
sich aktuell eine Potenzialfläche im privilegierten Bereich von ins-
gesamt 87 ha. 

Die Bilanz für die Umsetzung der weiteren Potenzialflächen jenseits 
der privilegierten Bereiche beruht auf einer Realisierungswahr-
scheinlichkeit von 20%. Dies ist eine konservative Berechnung, die 
noch Spielräume für die Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten 
lässt, die erst bei der detaillierten Planung zu Tage treten. Die Flä-
chensteckbriefe zeigen alle grundsätzlich geeigneten Flächen. Bei 
der weiteren Projektierung von Einzelmaßnahmen muss noch eine 
grundsätzliche Abwägung erfolgen, wieviel Flächen tatsächlich in 
der Abwägung vorgeschlagen werden können, ohne vom Maßstab 
her die oft nah gelegenen Wohnsiedlungen zu überfordern.  

Aufgrund der bilanzierten Realisierungswahrscheinlichkeit ergibt 
sich aktuell eine Potenzialfläche im nicht privilegierten Bereich von 
insgesamt 88 ha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aktuell projektierte  
Flächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Potenzialflächen  
(privilegierter Bereich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sonstige Potenzialflächen 
gemäß § 35 BauGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26  FF-PV-Konzept Braunschweig (Entwurf) 
 

April 2024  Entwurf 61.31 

Abb. 6: Bilanz der aktuell projektierten Flächen und Potenzialflächen 
im Stadtgebiet 

  
Gesamt (ha) 

Überschlägige Kalkula-
tion der Realisierung 

(ha) 

Gesamt (1. - 3.) 855   222 

   
  

 1. Aktuell projektierte Flächen                 60  78%               47  

  
   

2. Potenzialflächen privilegiert gemäß § 35 (1) 
Nr. 8b BauGB (an Hauptverkehrsachsen)                     
Gesamt: 2.021 ha ("200m-Korridor") 
davon: bebaut: 823 ha, harte Tabus: 803 ha, Widerstände:  
340 ha, Hemmnisse: 6 ha, Förderfaktoren: 49 ha 

355 25% 87 

Widerstände 300 20% 60 

Hemmnisse 6 40% 2 

Förderfaktoren 49 50% 25 
  

   

3. Sonstige Potenzialflächen gemäß § 35 BauGB 440 20% 88 

1. Thune (westl. Kanal)  36 

  
  
  
  
  
  

2. Thune (östl. Kanal)  4 

3. Wenden (westl. Kanal)  25 

4. Waggum Süd 9 

5. Völkenrode (Rieselfelder)  33 

6. Völkenrode (Deponie) 101 

7. Völkenrode (südl. Kanal) 80 

8. Kanzlerfeld (westl. A 392) 87 

9. Mastbruch (Ost) 6 

10. Stöckheim (östl. A 36) 60 
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4. Umsetzung des FF-PV-Konzepts 
 
4.1 Rahmenbedingungen und Hinweise für die Errichtung ei-

ner FF-PV-Anlage 
 
Wie in Kap. 2.1 dargelegt, ermöglicht die Privilegierung, ausge-
wählte Bauvorhaben im bauplanungsrechtlichen „Außenbereich“ 
ohne Bebauungsplan umzusetzen. Bauvorhaben, die im Einklang 
mit den übergeordneten Zielen der Regional- und Landesplanung 
stehen, werden damit deutlich erleichtert. In einem eigenständigen 
Genehmigungsverfahren muss dennoch geprüft werden, ob ein FF-
PV-Projekt nicht gegen öffentliche Belange verstößt. 
 
Nichtsdestotrotz ist ein solches durch die Bauordnung durchgeführ-
tes Genehmigungsverfahren i.d.R. schneller durchführbar als die 
Aufstellung eines Bebauungsplans, bei dem gesetzlich geregelte 
(Beteiligungs-)Verfahren zu durchlaufen sind: Je nach geplanter 
Nutzung und Komplexität vergehen bis zur Rechtskraft eines Be-
bauungsplans mindestens ein bis zwei Jahre. Zudem werden im Be-
bauungsplanverfahren personelle und finanzielle Kapazitäten sei-
tens Verwaltung und Vorhabenträger gebunden. Der hohe Ressour-
ceneinsatz trägt sich daher i.d.R. nur bei einer gewissen Plangebiets-
größe. Für Braunschweig wird diese Grenze i.d.R. bei mindestens  
6 ha (Bruttofläche) liegen. 
 
Im Sinne der Energiewende sollen die privilegierten Bereiche daher 
prioritär für eine FF-PV-Nutzung herangezogen werden. Inwiefern 
zusätzlich Bebauungspläne für die weiteren Flächen – also die aus-
gewiesenen Potenzialflächen – aufgestellt werden, obliegt der 
Stadt Braunschweig im Zuge ihrer Planungshoheit. Mit der Auswei-
sung einer Potenzialfläche kann somit kein Anrecht auf die Ände-
rung eines Flächennutzungsplans bzw. die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans geltend gemacht werden.  
 
Ebenso bedeutet die Ausweisung einer Potenzialfläche nicht, dass 
der komplette Bereich mit FF-PV überplant wird/werden soll. Die 
Potenzialflächen wurden bewusst großzügiger ausgewiesen, da ins-
besondere im Bauleitplan-/Genehmigungsverfahren mögliche Rest-
riktionen die tatsächliche Nutzbarkeit einschränken können. Ebenso 
wurde einkalkuliert, dass die Potenzialflächen teils sehr heterogene 
Eigentumsstrukturen aufweisen; einem Vorhabenträger wird es 
nicht immer gelingen alle gewünschten Flächen anzukaufen bzw. 
anzupachten. Die Eigentumsverhältnisse dürften einer vollständi-
gen FF-PV-Nutzung auf einer Potenzialfläche damit im Weg stehen. 
 
Bevor eine FF-PV-Anlage errichtet werden kann ist ein formales Ge-
nehmigungsverfahren – auch unabhängig von der Erstellung eines 
Bebauungsplans – zu durchlaufen. In diesem prüft die Bauordnung 
unter Beteiligung der betroffenen Verwaltungseinheiten die Fach-
belange und erteilt sofern möglich die Baugenehmigung. Im Zuge 
des Verfahrens können weitere Vorgaben für die spätere Errichtung 
festgelegt werden, wie immissionsschutzrechtliche Auflagen zur 
Verhinderung der Blendwirkung oder eines Störempfindens (Einhal-
tung von „Achtsamkeitsabständen“, Sichtschutzmaßnahmen). 
Ebenso können dem Vorhabenträger konkrete Hinweise für den 

 
 
 
Privilegierte Flächen im  
Fokus der Umsetzung  
 
 
 
 
 
 
Planeffizienz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planungshoheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Regel keine vollstän-
dige Nutzung der Potenzial-
flächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genehmigungsverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28  FF-PV-Konzept Braunschweig (Entwurf) 
 

April 2024  Entwurf 61.31 

Bau an die Hand gegeben werden (z. B. zu Kampfmittelverdachts-
flächen). 
 
Die ambitionierten Ziele der Stadt Braunschweig in Bezug auf die 
Ausweisung von Potenzialflächen für FF-PV-Anlagen stellen einen 
entscheidenden Schritt in Richtung der Treibhausgasneutralität dar, 
bergen jedoch, bezogen auf den Umwelt- und Naturschutz, ein ge-
wisses Konfliktpotenzial. 

Mögliche Konflikte lassen sich jedoch bereits bei der Planung von 
PV-Projekten ausräumen. Als Hilfestellung wurden 2023 die „Pla-
nungshinweise zur umweltverträglichen Errichtung einer Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage in Braunschweig (ohne Agri-PV)“ (DS 23-
22213) erarbeitet (s. Anhang 5). 

FF-PV-Anlagen auf zuvor intensiv bewirtschafteten Ackerflächen 
stellen eine Form der Erzeugung erneuerbarer Energien dar, die bei 
entsprechender Planung und Pflege eine Positivwirkung für wildle-
bende Tier- und Pflanzenarten entwickeln kann. Die Planungshin-
weise benennen die notwendigen Maßnahmen, um eine solche Po-
sitivwirkung zu erreichen. 

Projektierende und Planende erhalten die Planungshinweise bei An-
fragen zu Flächen oder finden diese bereits auf der Webseite der 
Stadt Braunschweig. Bei Beachtung der Planungshinweise werden 
mögliche naturschutzfachliche Konflikte bereits im Vorfeld mini-
miert, was den Beteiligungs- und Genehmigungsprozess beschleu-
nigen kann.   

Die Planungshinweise basieren maßgeblich auf den Leitfäden „Kri-
terien für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ vom 
Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) und dem BSW - Bundes-
verband Solarwirtschaft e. V. (Stand 2021) sowie den „Kriterien für 
eine naturverträgliche Gestaltung von Solar Freiflächenanlagen“ 
des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (Stand 
2021). 

 
4.2 Ausblick Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
 
Der FNP stellt für das gesamte Stadtgebiet die beabsichtigte städ-
tebauliche Entwicklung in den Grundzügen dar. Mit der anstehen-
den Neuaufstellung des FNP sollen auf Basis dieses Konzeptes Son-
derbauflächen für FF-PV oder verallgemeinernd für Erneuerbare 
Energien dargestellt werden. Dies vereinfacht bei privilegierten Flä-
chen die direkte Genehmigung, da die FNP-Darstellung gemäß § 35 
Abs. 3 Nr. 1 BauGB zu berücksichtigen ist. Auch Bauleitplan-Verfah-
ren für FF-PV-Projekte auf nicht privilegierten Potenzialflächen wer-
den durch die passende FNP-Darstellung erleichtert.  
 
Das FF-PV-Konzept stellt deutlich mehr Potenzialflächen dar als 
hierfür konkret genutzt werden sollen. Handlungsreserven werden 
weiterhin benötigt, da z. B. Eigentümer z.T. ihre Grundstücke nicht 
dafür zur Verfügung stellen wollen oder bei näherer Betrachtung 
einzelner Flächen die Hindernisse für FF-PV-Anlagen doch zu hoch 
ausfallen können. Bei der Neuaufstellung ist zu prüfen, ob bzw. in-
wieweit die Handlungsreserve auch zugunsten anderer Nutzungen 
reduziert werden kann, ohne das 200 ha-Ziel zu gefährden.  

Planungshinweise der  
Verwaltung beachten 
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5. Fazit 
 
Mit dem vorliegenden Konzept für FF-PV-Anlagen leistet die Stadt 
Braunschweig einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die Stadt 
kommt damit dem Ratsauftrag gemäß IKSK (2022) nach, 200 ha für 
FF-PV im bauplanungsrechtlichen Außenbereich zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Im Rahmen der Konzepterstellung wurden zunächst die Flächenpo-
tenziale im privilegierten Bereich nach § 35 BauGB – d.h. 200 m längs 
von Autobahnen bzw. der übergeordneten Schienenwege (mit 
mind. 2 Hauptgleisen) – ermittelt (Baustein 1). Es zeichnete sich ab, 
dass die ermittelten knapp 100 ha nicht ausreichen werden, um das 
200 ha-Ziel des IKSK zu erreichen. Die Suche nach geeigneten Stand-
orten wurde deshalb auf die weiteren Flächen im Stadtgebiet erwei-
tert (Baustein 2). Insgesamt kristallisierten sich zehn Flächen mit un-
terschiedlichen Größenzuschnitten als potenziell für FF-PV geeignet 
heraus. Nähere Informationen geben die Steckbriefe zu den einzel-
nen Flächen (s. Anhang 3). 
 
Im Gegensatz zum privilegierten Bereich muss bei diesen Flächen 
ein rechtskräftiger Bebauungsplan/Flächennutzungsplan als Grund-
lage für eine Baugenehmigung vorliegen. Wann und wo die Verwal-
tung einen Bebauungsplan aufstellt bzw. einen Flächennutzungs-
plan ändert, obliegt ihr im Zuge ihrer Planungshoheit. Die Auswahl 
bzw. die später erfolgende Darstellung der nicht privilegierten Po-
tenzialflächen im FNP begründen somit keinen Anspruch auf ein 
Bauleitplanverfahren. 
 
Als Basis für die Flächenbewertung wurden zwei Kriterienkataloge 
erarbeitet – einer für den privilegierten Bereich nach § 35 BauGB – 
und einer für die weiteren Außenbereichsflächen im Stadtgebiet. 
Beide Kriterienkataloge wurden innerhalb der Verwaltung sorgfäl-
tig abgewogen. Sie basieren u. a. auf der Arbeitshilfe des Nieder-
sächsischen Landkreistages und des Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebundes. In den Katalogen wird mit folgenden Kriterien-
Kategorien gearbeitet: 

 
• Harte Tabukriterien 
• Weiche Tabukriterien (Anwendung nur im privilegierten Be-

reich) 
• Widerstandskriterien 
• Hemmniskriterien 
• Förderkriterien 

 
Die Kriterien bilden i.d.R. öffentliche Belange ab, die die Zulässigkeit 
eines FF-PV-Vorhabens beeinflussen: Die Spannbreite reicht von 
harten Tabukriterien, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Vor-
haben unterbinden, bis hin zu Förderfaktoren, die begünstigend 
wirken.  
 
Von besonderer Bedeutung sind die weichen Tabukriterien: Sie kön-
nen aus bauplanungsrechtlicher Sicht nur für die Flächenauswahl im 
erweiterten Außenbereich zur Anwendung kommen. Über weiche 
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Tabukriterien werden konkrete Planungsziele für die bauliche Ent-
wicklung Braunschweigs eingebracht, wie z. B. der Schutz von noch 
nicht ausgewiesenen Flächen für die Rohstoffsicherung. 
 
Insgesamt wurden 855 ha als Potenzialflächen im Stadtgebiet 
Braunschweigs definiert (s. Kap. 3.3 und 3.4). Davon liegen 355 ha 
im privilegierten Bereich; die zehn Potenzialflächen im weiteren Au-
ßenbereich umfassen 440 ha.  
 
Zwar weisen die ausgewählten Potenzialflächen im Gesamtver-
gleich die besten Umsetzungschancen auf; nichtsdestotrotz sind 
viele von ihnen mit einer Vielzahl an Kriterien „belegt“, die eine FF-
PV-Nutzung tendenziell erschweren. In der Gesamtbilanz (s. Kap. 
3.5) sind deshalb unterschiedliche Realisierungswahrscheinlichkei-
ten berücksichtigt worden. Unter Berücksichtigung der prozentua-
len Wahrscheinlichkeiten wird davon ausgegangen, dass  

 
• 47 ha der aktuell projektierten Flächen (s. Bilanz, Nr.1) 
• 87 ha der privilegierten Potenzialflächen (Nr. 2) und 
• 88 ha über die zehn weiteren Potenzialflächen (Nr. 3) zu-

künftig mit FF-PV-Anlagen überplant werden – 
 
Insgesamt ergibt dies eine Fläche von 222 ha, die nach erster Ein-
schätzung der Verwaltung in den nächsten Jahren für FF-PV genutzt 
werden kann. Die Stadt Braunschweig ebnet damit den Weg für die 
aktive Stromgewinnung aus solarer Strahlungsenergie im Zusam-
menhang mit FF-PV: Das Klimaziel aus dem IKSK wird im Bereich der 
Solarenergie damit deutlich erfüllt. 
 
Mit dem Aufstellungsbeschluss für den ersten FF-PV-Bebauungs-
plan im Bereich Völkenrode wurde die Energiewende durch FF-PV 
in Braunschweig eingeleitet. Eine gemeinsame Aufgabe von Eigen-
tümerinnen und Eigentümern, Anwohnenden, Projektierenden, Po-
litik und Verwaltung wird es fortan sein, FF-PV als Chance zu sehen 
und bestmögliche Voraussetzungen dafür zu schaffen! 

© Stadt Braunschweig/Daniela Nielsen 
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6. Quellen 

• Baugesetzbuch (BauGB)  

• Bekanntmachung der EU-Vogelschutzgebiete im Nieder-
sächsischen Ministerialblatt (Nds. MBl. Nr. 44/2009 v. 
11.11.2009, S. 961)  

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  

• Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)  

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes am 8. Dezember 
2022 

• DS 23-22213 Stadt Braunschweig: Beschleunigung von Ge-
nehmigungsanträgen für Freiflächen-PV 

• DS 22-18957 Stadt Braunschweig: Integriertes Klimaschutz-
konzept 2.0 (IKSK 2.0) 

• Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III): Richtlinie (EU) 
2023/2413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtli-
nie 98/70/EG im Hinblick auf die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 
2015/652 des Rates 

• Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig 

• FFH-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen  

• Gesetz für den Ausbau erneuerbare Energien (Erneuerbare–
Energien–Gesetz EEG 2023) 

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) 

• Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 
2017, zuletzt geändert durch die VO vom 07.09.2022  

• Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG): 
NIBIS®-Kartenserver 

• Landschaftsrahmenplan der Stadt Braunschweig (1999), 
Teilfortschreibung (2013) 

• Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG ND)  

• Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Land-
schaftsordnung (NWaldLG)  

• Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG)  

• Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz: Interaktive Niedersächsische Umweltkarten der 
Umweltverwaltung  

• Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)  

• Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG), In der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 6. Dezember 2017, Zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 
2022; vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2  

• Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 
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• Regionalverband Großraum Braunschweig: Regionales 
Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braun-
schweig 

• Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebie-
tes für das Wasserwerk Bienroder Weg der Braunschweiger 
Versorgungs-AG (WSG-VO) 

• Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 2009/147/EG vom 30. No-
vember 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten) 

 

Anhang  

1. Kriterienkatalog für privilegierte Außenbereichsflächen 

2. Kriterienkatalog für nicht privilegierte Außenbereichsflä-
chen 

3. Steckbriefe zu Potenzialflächen im nicht privilegierten 
Bereich 

4. Karte 3: Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen in-
nerhalb und außerhalb des privilegierten Bereichs nach § 
35 (1) Nr. 8b BauGB 

5. Planungshinweise zur umweltverträglichen Errichtung ei-
ner Freiflächen-Photovoltaikanlage in Braunschweig 
(ohne Agri-PV) (DS 23-22213) 
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Freiflächen-Photovoltaik-Konzept Stadt Braunschweig 

Bewertungskriterien Stadt Braunschweig: Privilegierter Bereich 

Stand 23.04.2024 

 
 

 

Übersicht Bewertungsstufen 

(Harte) Tabukriterien – Ausschluss von FF-PV aus tatsächlichen/ rechtlichen Gründen 

 Sind keiner weiteren Abwägung zugänglich 

 Flächen, auf die Ausschlusskriterien zutreffen, werden von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen 

Hinweis: Weiche Tabukriterien – nur Anwendung bei nicht privilegierten Flächen 

Widerstandskriterien – sind erheblich; Flächen mit Widerstandskriterien eignen sich eher nicht für FF-PV (abwägbar) 

 es ist zu prüfen, ob die Widerstände auf der fachlichen Ebene ausgeräumt werden können bevor FF-PV geplant wird 

 im Einzelfall kann FF-PV möglich sein 

 Bezeichnung auch als „Abwägungsflächen“, weil für sie in besonderer Weise unterschiedliche Belange gegen- und untereinander abgewogen werden müssen 

 „Abwägungsflächen“ sollten von weiterer Betrachtung ausgenommen werden, wenn im Planungsraum ausreichend potenziell/ bedingt geeignete anderweitige Flächenreserven 
zur Verfügung stehen; nur wenn die Ausbauziele sonst nicht erreicht werden können – trotz forcierter Nutzung des ungenutzten Dachflächenpotenzials und des Potenzials an 
ungenutzten Flächen mit Förderkriterien („Gunstflächen“) und bedingt geeigneten Flächen (Hemmniskriterien) 

Hemmniskriterien – Flächen, bei denen Fachbelange zu berücksichtigen sind bzw. die sich nur bedingt/ in Teilbereichen für FF-PV eignen (abwägbar) 

 sind im Planverfahren zu beachten, ihre Konflikte sind in der Regel mit der Planung und baulichen Entwicklung zu lösen 

 Abwägung im Einzelfall 

Förderkriterien – signalisieren, dass FF-PV hier am ehesten den Kriterien entspricht 

 Z.B. versiegelte, baulich vorgeprägte, kontaminierte Flächen 

 

  

Anhang 1
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Kriterienkatalog (Einstufung der Bewertungskriterien) 

Abkürzungen:  VR     Vorranggebiet gemäß RROP Braunschweig VB Vorbehaltsgebiet gemäß RROP Braunschweig 
Markierungen: grau Farblich dargestellte Kriterien als Datenbasis für Karte 1: Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen im privilegierten Bereich nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB 
 

Tabukriterien – Ausschluss von FF-PV aus tatsächli-
chen/ rechtlichen Gründen 

Widerstandskriterien – sind erheblich; Flächen mit Widerstandskrite-
rien eignen sich eher nicht für FF-PV  
(abwägbar) 

Hemmniskriterien – Flächen, bei denen 
Fachbelange zu berücksichtigen sind bzw. 
die sich nur bedingt/ in Teilbereichen für 
FF-PV eignen (abwägbar) 

Förderkriterien – 
signalisieren, dass 
FF-PV hier am 
ehesten den Krite-
rien entspricht 

Wasser    

 Natürliche Fließgewässer/ Seen 

 Wasserschutzgebiete Zone I 

 Künstliche oder erheblich veränderte Gewässer, wenn 
ausgehend von der Linie des Mittelwasserstandes 

a) die Anlage mehr als 15 Prozent der Gewässerfläche 
bedeckt oder 

b) der Abstand zum Ufer weniger als 40 Meter beträgt. 

 Festgesetzte/ vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete 

 

Raumordnung 

Wasserwirtschaft (Hochwasserschutz) 

 VR Hochwasserschutz 

 Wasserschutzgebiete engere Schutzzone (II) 

 Hochwasserrisikogebiete 

 

Raumordnung 

Wasserwirtschaft (Hochwasserschutz) 

 VB Hochwasserschutz 

 

Boden    

 Flächen mit genehmigter/aktiver Rohstoffgewinnung 

 FNP-Flächen für die Gewinnung von Bodenschätzen mit 
Konzentrationswirkung 

 

Raumordnung 

Rohstoffgewinnung 

 VR Rohstoffgewinnung (als Nachfolgenutzung denkbar) 

 Böden mit besonderen Werten  

- Extremstandorte 

- naturnahe Böden (naturnahe Moore) 

- Böden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung 

- seltene Böden 

 Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft (aus landwirtsch. 
Fachbeitrag für RGB 2015) 

 Böden mit sehr hoher oder hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Bodenzahl 

bzw. Grünlandgrundzahl ≥ 50) sofern Feuchtestufe nicht kleiner als 3 oder 

größer als 8 (NKlimaG) 

 FNP-Potenzialflächen für die Gewinnung von Bodenschätzen  

Raumordnung 

Rohstoffgewinnung 

 VB Rohstoffgewinnung 

Raumordnung 

Landwirtschaft 

 VB Landwirtschaft (aufgrund hohen, natürli-
chen, standortgebundenen landwirtschaftli-
chen Ertragspotenzials) 

 VB Landwirtschaft (aufgrund besonderer 
Funktionen der Landwirtschaft) 

 

 Altablagerungsstan-
dorte 

 

 

Klima (-)    

   Starkregengefährdete Gebiete 

 Kaltluftentstehungsgebiete inkl. Luftleitbahnen 
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Tabukriterien Widerstandskriterien Hemmniskriterien Förderkriterien 

Fauna, Flora, biologische Vielfalt, Landschaft   

 Naturschutzgebiete  

 Naturdenkmäler, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Gesetzlich ge-
schützte Biotope 

 Kerngebiete des landesweiten Biotopver-
bundes sowie Querungshilfen von lan-
desweiter Bedeutung (LROP 2022) 

 Wald im Sinne des NWaldLG 

 Rechtlich festgesetzte Ausgleichs- und 
Ersatzflächen (§ 15 BNatSchG) 

 

Raumordnung 

Natura 2000/Natur + Landschaft 

 VR Natur und Landschaft (mit flächen- 
und linienhafter Ausprägung) 

 VR Natura 2000 (flächen- und linienhaf-
ter Ausprägung, FFH- und Vogelschutz-
gebiete) 

Wald + Forstwirtschaft 

 VB Wald 

 VB Besondere Schutzfunktion des Wal-
des 

 Landschaftsschutzgebiet (Schutzzweck des LSG darf nicht beeinträchtigt werden, sonst Ausschluss)  

 Naturparke 

 Biotopverbundachsen (LRP 2013) 

 Kernflächen des Biotopverbundkonzepts der Stadt Braunschweig (LRP 2013) 

 Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet 
erfüllen 

 Wildtierkorridore größerer Säugetiere 

 Nähe von realisierten und geplanten Querungshilfen 

 Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände muss durch 
Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

 Avifaunistisch wertvolle Vogellebensräume gemäß NLWKN / Daten der unteren Naturschutzbehörden 

 Wiesenbrütergebiete (vgl. AUKM Wiesenbrüter- und Feldvogelkulisse) 

 Feldhamsterkulisse (AUKM) 

 Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen 

 Naturschutzfachlich hochwertige Flächen (z.B. Flächen von besonderer Bedeutung gemäß LRP 2013) 

 Dauergrünland auf Moorböden und Anmoorböden 

 Landschaftsbildräume mit hoher oder sehr hoher Eigenart 

 Kulturlandschaften mit landesweiter Bedeutung  

 Bereiche mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung 

 Hauptgrünzüge des Freiraumverbundsystems (wird in der Funktion wesentlich beeinträchtigt) 

 Landschaftsprägende Kuppen und Hänge 

 Schwerpunkträume für Tourismus und Erholung (Ausnahme: vorbelastete Bereiche) 

 Ausgleich-/ Ersatzpoolflächen 

 

Raumordnung 

Natura 2000/Natur + Landschaft 

 VB Natur und Landschaft (mit flächen- und linienhafter Ausprägung) 

 100 m-Korridor zu VR Natur und Landschaft (mit flächen- und linienhafter Ausprägung) 

Erholung + Tourismus 

 VB Erholung 

Raum-/Siedlungsstruktur, Standortfunktionen 

 VR Freiraumfunktionen, Einzelfallprüfung RGB 

 Hauptgrünzüge des 
Freiraumverbundsys-
tems (Hauptgrünzug 
wird räumlich berührt, 
ohne dass seine Funk-
tion wesentlich beein-
trächtigt ist) 

 Regionale Grünzüge 

und Grünzäsuren 

 

Raumordnung 

Natura 2000/Natur + Land-
schaft 

Wald + Forstwirtschaft 

 VB Von Aufforstung frei-

zuhaltendes Gebiet 

 VB zur Vergrößerung 
des Waldanteils 

 

- 
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Tabukriterien Widerstandskriterien Hemmniskriterien Förderkriterien 

Mensch, Infrastruktur, Nutzungen    

 B-Pläne im Verfahren/B-Plan gültig sofern nicht 
explizit zulässig 

 Bundes-, Kreis-, Landstraße gemäß Stadtgrund-
karte, Schienenwege 

 Grünfläche 

 

Raumordnung 

Energie  

 VR Rohrfernleitungstrasse 

 VR Leitungstrasse (ab 110 kV) 

Abfallwirtschaft 

 VR Abfallverwertung (Kompostierung) 

Erholung und Tourismus 

 VR Ruhige Erholung - in Natur und Landschaft 

 VR Erholung mit starker Inanspruchnahme durch 
die Bevölkerung 

 Anbauverbotszonen von Bundesautobahnen (40 m) und 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (20 m), nur mit Einzel-
fallgenehmigung des FBA 

 FNP-Gewerbe- und Sonderbauflächenreserven (darge-
stellte, aber noch nicht bebaute Bauflächen)  

 Sonstige FNP-Bauflächenreserven (dargestellte, aber 
noch nicht bebaute Bauflächen) 

 einzelfallspezifischer Abstandszone zu bauleitplanerisch 
gesicherten Bereichen (§ 30 BauGB), im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen (§ 34 BauGB) sowie Einzelhäuser und 
Splittersiedlungen im Außenbereich (§ 35 BauGB) – mit 
Ausnahme festgesetzter/ faktischer Gewerbe- bzw. Indust-
riegebiete 

 Flächen mit besonderer Relevanz für Bau- und Boden-
denkmäler 

 

Raumordnung 

Energie: 

 VR Windenergie bei Vereinbarkeit aufgrund bereits starker 
techn. Überprägung und Netzanbindung als Gunstfaktor zu 
werten. Da aktuell noch das Repowering aussteht, derzeit 
nicht geeignet. 

Luftverkehr 

 VR Verkehrsflughafen, Einzelfallprüfung Planfeststellungs-
behörde 

 VR Siedlungsbeschränkungsbereich, Einzelfallprüfung 
RGB 

Verkehr (Straßenverkehr) 

 VB Hauptverkehrsstraße 

 Flächen, die an vorhandene Sied-
lungsstrukturen (insbesondere Ge-
werbe- und Industriegebiete) ange-
bunden sind 

 Flächen im räumlichen Zusam-
menhang mit (größeren) baulichen 
Anlagen (komplexen) im Außenbe-
reich 

 

Raumordnung 

Wasserwirtschaft (Wasserversor-
gung): 

 VR Fernwasserleitung 

 Vorbelastete/technisch überprägte Flächen im Umfeld 
von Infrastrukturtrassen wie z.B. Schienenwegen, 
Straßen oder Höchst- und Hochspannungsfreileitun-
gen 

 B-Pläne im Verfahren/B-Plan gültig (FF-PV-Nutzung) 

 200 m-Korridor entlang von Autobahnen oder Schie-
nenwegen des übergeordneten Netzes mit mind. 2 
Hauptgleisen gemäß Privilegierung § 35 BauGB  

 200-500 m-Korridor entlang von Autobahnen oder 
Schienenwegen entsprechend Zuschlagskulisse des 
EEG 2023 

 einzelfallspezifische Abstandszone um Abfallentsor-
gungsanlage und Kläranlage/ Rieselfelder 

 einzelfallspezifische Abstandszone um Industrie- und 
Gewerbegebiete (Bestand und Planung) 

 Stillgelegte Abfalldeponien, VR Abfallbeseitigung 
(Siedlungsabfalldeponie) 

 Abraumhalden 

 Vorbelastete/technische überprägte Teilräume im Au-
ßenbereich im Umfeld von Infrastruktur-Standorten 

 Sonstige brachliegende ehemals baulich genutzte Flä-
chen 
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Freiflächen-Photovoltaik-Konzept Stadt Braunschweig 

Bewertungskriterien Stadt Braunschweig: Nicht-privilegierter Bereich 

Stand 23.04.2024 

 

 

  Übersicht Bewertungskriterien 

Harte Tabukriterien – Ausschluss von FF-PV aus tatsächlichen/ rechtlichen Gründen 
 Sind keiner weiteren Abwägung zugänglich 

 Flächen, auf die Ausschlusskriterien zutreffen, werden von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen 

Weiche Tabukriterien – nach dem Willen der planenden Kommune (abwägbar) 
 Z.B. Sicherheitsabstände zu speziellen europäischen Schutzgebieten für den Natur- und Landschaftsschutz 

 WICHTIG: Tabueinstufung entsprechend den Zielen der Stadt. Die Kriterien können einer erneuten Beurteilung im Rahmen einer Interessenabwägung – zwischen Interessen 
von öffentlichen Belangen und der privilegierten Stellung von PV – unterzogen werden.  
Per se scheiden weiche Tabuzonen daher nicht für die Nutzung durch PV aus. 

Widerstandskriterien – sind erheblich; Flächen mit Widerstandskriterien eignen sich eher nicht für FF-PV (abwägbar) 
 es ist zu prüfen, ob die Widerstände auf der fachlichen Ebene ausgeräumt werden können bevor FF-PV geplant wird 

 im Einzelfall kann FF-PV möglich sein 

 Bezeichnung auch als „Abwägungsflächen“, weil für sie in besonderer Weise unterschiedliche Belange gegen- und untereinander abgewogen werden müssen 

 „Abwägungsflächen“ sollten von weiterer Betrachtung ausgenommen werden, wenn im Planungsraum ausreichend potenziell/ bedingt geeignete anderweitige Flächenreserven 
zur Verfügung stehen; nur wenn die Ausbauziele sonst nicht erreicht werden können – trotz forcierter Nutzung des ungenutzten Dachflächenpotenzials und des Potenzials an 
ungenutzten Flächen mit Förderkriterien („Gunstflächen“) und bedingt geeigneten Flächen (Hemmniskriterien) 

Hemmniskriterien – Flächen, bei denen Fachbelange zu berücksichtigen sind bzw. die sich nur bedingt/ in Teilbereichen für FF-PV eignen (abwägbar) 
 sind im Planverfahren zu beachten, ihre Konflikte sind in der Regel mit der Planung und baulichen Entwicklung zu lösen 

 Abwägung im Einzelfall 

Förderkriterien – signalisieren, dass FF-PV hier am ehesten den Kriterien entspricht 
 Z.B. versiegelte, baulich vorgeprägte, kontaminierte Flächen 

 

  

Anhang 2
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Kriterienkatalog (Einstufung der Bewertungskriterien) 

Abkürzungen:  VR     Vorranggebiet gemäß RROP Braunschweig VB Vorbehaltsgebiet gemäß RROP Braunschweig 
Markierungen: grau Farblich dargestellte Kriterien als Datenbasis für Karte 2: Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen außerhalb des privilegierten Bereichs nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB 
 

Harte Tabukriterien – Ausschluss von FF-
PV aus tatsächlichen/ rechtlichen Gründen 

(aus Privilegierungsliste entnommen) 

Weiche Tabukrite-
rien – nach dem Wil-
len der planenden 
Kommune (abwägbar) 

Widerstandskriterien – sind erheblich; Flächen mit Widerstandskrite-
rien eignen sich eher nicht für FF-PV  
(abwägbar) 

Hemmniskriterien – Flächen, bei denen Fachbe-
lange zu berücksichtigen sind bzw. die sich nur 
bedingt/ in Teilbereichen für FF-PV eignen (ab-
wägbar) 

Förderkriterien – signa-
lisieren, dass FF-PV hier 
am ehesten den Krite-
rien entspricht 

Wasser     

 Natürliche Fließgewässer/ Seen 

 Wasserschutzgebiete Zone I 

 Künstliche oder erheblich veränderte Ge-
wässer, wenn ausgehend von der Linie 
des Mittelwasserstandes 

a) die Anlage mehr als 15 Prozent der 
Gewässerfläche bedeckt oder 

b) der Abstand zum Ufer weniger als 40 
Meter beträgt. 

  Festgesetzte/ vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete 

 

Raumordnung 

Wasserwirtschaft (Hochwasserschutz) 

 VR Hochwasserschutz 

 Wasserschutzgebiete engere Schutzzone (II) 

 Hochwasserrisikogebiete 

 

Raumordnung 

Wasserwirtschaft (Hochwasserschutz) 

 VB Hochwasserschutz 

 

 

Boden     

 Flächen mit genehmigter/aktiver Roh-
stoffgewinnung 

 FNP-Flächen für die Gewinnung von Bo-
denschätzen mit Konzentrationswirkung 

 

Raumordnung 

Rohstoffgewinnung 

 VR Rohstoffgewinnung als Nachfolgenut-
zung denkbar 

 FNP-Potenzialflä-
chen für die Gewin-
nung von Boden-
schätzen  

 Böden mit besonderen Werten  
- Extremstandorte 
- naturnahe Böden (naturnahe Moore) 
- Böden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung 
- seltene Böden 

 Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft (aus 
landwirtsch. Fachbeitrag für RGB 2015) 

 Böden mit sehr hoher oder hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit 
(Bodenzahl bzw. Grünlandgrundzahl ≥ 50) sofern Feuchtestufe 
nicht kleiner als 3 oder größer als 8 (NKlimaG) 

Raumordnung 

Rohstoffgewinnung 

 VB Rohstoffgewinnung 

Landwirtschaft 

 VB Landwirtschaft (aufgrund hohen, natürlichen, standortgebunde-
nen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials) 

 VB Landwirtschaft (aufgr. besonderer Funktionen d. Landwirtschaft) 

 

 

 Altablagerungs-
standorte 

 

 

Klima (-)     

    Starkregengefährdete Gebiete 

 Kaltluftentstehungsgebiete inkl. Luftleitbahnen 
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Harte Tabukriterien Weiche Tabukriterien Widerstandskriterien Hemmniskriterien Förderkriterien 

Fauna, Flora, biologische Vielfalt, 
Landschaft 

    

 Naturschutzgebiete  

 Naturdenkmäler, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Gesetzlich ge-
schützte Biotope 

 Kerngebiete des landesweiten Bio-
topverbundes sowie Querungshilfen 
von landesweiter Bedeutung (LROP 
2022) 

 Wald im Sinne des NWaldLG 

 Rechtlich festgesetzte Ausgleichs- und 
Ersatzflächen (§ 15 BNatSchG) 

 

Raumordnung 

Natura 2000/Natur + Landschaft 

 VR Natur und Landschaft (mit flächen- 
und linienhafter Ausprägung) 

 VR Natura 2000 (flächen- und linien-
hafter Ausprägung, FFH- und Vogel-
schutzgebiete) 

Wald + Forstwirtschaft 

 VB Wald 

 VB Besondere Schutzfunktion des 
Waldes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regionale Grünzüge 

und Grünzäsuren 

 Landschaftsschutzge-

biet (Schutzzweck des 

LSG darf nicht beein-

trächtigt werden, sonst 

Ausschluss)  

 

 Naturparke 

 Biotopverbundachsen (LRP 2013) 

 Kernflächen des Biotopverbundkonzepts der Stadt Braunschweig (LRP 2013) 

 Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet oder 
Landschaftsschutzgebiet erfüllen 

 Wildtierkorridore größerer Säugetiere 

 Nähe von realisierten und geplanten Querungshilfen 

 Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

 Avifaunistisch wertvolle Vogellebensräume gemäß NLWKN / Daten der unteren Naturschutz-
behörden 

 Wiesenbrütergebiete (vgl. AUKM Wiesenbrüter- und Feldvogelkulisse) 

 Feldhamsterkulisse (AUKM) 

 Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen 

 Naturschutzfachlich hochwertige Flächen (z.B. Flächen von besonderer Bedeutung gemäß 
LRP 2013) 

 Dauergrünland auf Moorböden und Anmoorböden 

 Landschaftsbildräume mit hoher oder sehr hoher Eigenart 

 Kulturlandschaften mit landesweiter Bedeutung  

 Bereiche mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung 

 Hauptgrünzüge des Freiraumverbundsystems (wird in der Funktion wesentlich beeinträchtigt) 

 Landschaftsprägende Kuppen und Hänge 

 Ausgleich-/-Ersatzpoolflächen 

 

Raumordnung 

Erholung + Tourismus 

 VB Erholung 

Raum-/Siedlungsstruktur, Standortfunktionen 

 VR Freiraumfunktionen (Einzelfallprüfung RGB) 

Natura 2000/Natur + Landschaft 

 VB Natur und Landschaft (mit flächen- und linienhafter Ausprägung) 

 100 m-Korridor zu VR Natur und Landschaft (mit flächen- und linienhafter Ausprägung) 

 Hauptgrünzüge des Frei-
raumverbundsystems 

(Hauptgrünzug wird räum-
lich berührt, ohne dass 
seine Funktion wesentlich 
beeinträchtigt ist) 

 

Raumordnung 

Wald + Forstwirtschaft 

 VB Von Aufforstung frei-

zuhaltendes Gebiet 

 VB zur Vergrößerung des 
Waldanteils 
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Harte Tabukriterien Weiche Tabukriter. Widerstandskriterien Hemmniskriterien Förderkriterien 

Mensch, Infrastruktur, Nutzungen     

 B-Pläne im Verfahren/B-Plan gültig sofern nicht 
explizit zulässig 

 Bundes-, Kreis-, Landstraße gemäß Stadtgrund-
karte, Eisenbahntrasse 

 Grünfläche 

 

Raumordnung 

Energie  

 VR Rohrfernleitungstrasse 

 VR Leitungstrasse (ab 110 kV) 

Abfallwirtschaft 

 VR Abfallverwertung (Kompostierung) 

Erholung und Tourismus 

 VR Ruhige Erholung - in Natur und Landschaft 

 VR Erholung mit starker Inanspruchnahme durch 
die Bevölkerung 

 FNP-Gewerbeflächenreser-
ven (dargestellte, aber noch 
nicht bebaute Bauflächen) 

 einzelfallspezifische Ab-
standszone zu bauleitplane-
risch gesicherten Bereichen 
(§ 30 BauGB), im Zusam-
menhang bebauten Ortstei-
len (§ 34 BauGB) sowie Ein-
zelhäuser und Splittersied-
lungen im Außenbereich (§ 
35 BauGB) – mit Ausnahme 
festgesetzter/ faktischer Ge-
werbe- bzw. Industriege-
biete 

 Schwerpunkträume für Tou-
rismus und Erholung (Aus-
nahme: vorbelastete Berei-
che) 

 Anbauverbotszonen von Bundesau-
tobahnen (40 m) und Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen (20 m), nur 
mit Einzelfallgenehmigung des FBA 

 Sonstige FNP-Bauflächenreserven 
(dargestellte, aber noch nicht be-
baute Bauflächen: Wohnen, Misch-
bau, Ver-/Entsorgung, Sonderbau) 

 Flächen mit besonderer Relevanz für 
Bau- und Bodendenkmäler 

Raumordnung 

Energie  

 VR Windenergie bei Vereinbarkeit 
aufgrund bereits starker techn. Über-
prägung und Netzanbindung als 
Gunstfaktor zu werten. Da aktuell 
noch das Repowering aussteht, der-
zeit nicht geeignet. 

Verkehr (Luftverkehr) 

 VR Verkehrsflughafen (Einzelfallprü-
fung Planfeststellungsbehörde) 

 VR Siedlungsbeschränkungsbereich 
(Einzelfallprüfung RGB) 

Verkehr (Straßenverkehr) 

 VB Hauptverkehrsstraße 

 Flächen, die an vorhandene 
Siedlungsstrukturen (insbe-
sondere Gewerbe- und Indust-
riegebiete) angebunden sind 

 Flächen im räumlichen Zu-
sammenhang mit (größeren) 
baulichen Anlagen (komple-
xen) im Außenbereich 

 

Raumordnung 

Wasserwirtschaft (Wasserversor-
gung): 

 VR Fernwasserleitung 

 Vorbelastete/technisch überprägte Flächen im Um-
feld von Infrastrukturtrassen wie z.B. Schienenwe-
gen, Straßen oder Höchst- und Hochspannungsfrei-
leitungen  

 B-Pläne im Verfahren/B-Plan gültig (FF-PV-Nut-
zung) 

 200 m-Korridor entlang von Autobahnen oder Schie-
nenwegen des übergeordneten Netzes mit mind. 2 
Hauptgleisen gemäß Privilegierung § 35 BauGB  

 200-500 m-Korridor entlang von Autobahnen oder 
Schienenwegen entsprechend Zuschlagskulisse des 
EEG 2023 

 einzelfallspezifische Abstandszone um Abfallentsor-
gungsanlage und Kläranlage/ Rieselfelder 

 einzelfallspezifische Abstandszone um Industrie- 
und Gewerbegebiete (Bestand und Planung) 

 Stillgelegte Abfalldeponien, VR Abfallbeseitigung 
(Siedlungsabfalldeponie) 

 Abraumhalden 

 Vorbelastete/technische überprägte Teilräume im 
Außenbereich im Umfeld von Infrastruktur-Standor-
ten 

 Sonstige brachliegende ehemals baulich genutzte 
Flächen 

 

  



FF-PV-Konzept Braunschweig (Entwurf Steckbriefe) 
 

 

Entwurf 61.31 - April 2024  1 
 

  

1. Thune (westlich Kanal) 

Größe Gesamtfläche 35,8 ha 

Bestehendes Planungsrecht 

FNP:  Flächen für die Landwirtschaft, Trasse für (über)örtliche 

Hauptverkehrsstraßen 

B-Plan: - 

Anteil potenzielle Förder-

fläche (EEG) 
22,9 ha 

Eigentum Ausschließlich privates Eigentum 

Fazit/ 

Empfehlung:  

Großflächige Anteile an ggf. nach EEG förderfähigen Flächen sowie 

Bereiche, auf denen ausschließlich Förderfaktoren greifen (grün); 

Fläche mit wenig unterschiedlichen Widerständen 

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: sehr hoch 

 

Anhang 3
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien und 

graue Flächen (bebaut) 
2,7 ha 

• VR Rohrfernleitung 

• Bundesstraße B 4 

• Schienenweg 

Weiche Tabukriterien  

 

Widerstandskriterien 20,9 ha 

• VB Erholung 

• Anbauverbotszone B 4 

Hemmniskriterien  

 

Förderkriterien 12,2 ha 

• EEG-Förderung außerhalb der privilegierten Bereiche nach § 35 BauGB 

Restfläche  

Weitere Hinweise 

• Eine geplante überörtliche Freizeitwegeverbindung verläuft östlich entlang des Kanals.  Entlang 
des Kanals verlaufen beidseitig überörtlich Freizeitwegeverbindungen. 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen 
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2. Thune (östlich Kanal) 

Größe Gesamtfläche 4,3 ha 

Bestehendes Planungsrecht 
FNP:  Flächen für die Landwirtschaft 

B-Plan: - 

Anteil potenzielle Förder-

fläche (EEG) 
3,3 ha 

Eigentum Ausschließlich privates Eigentum 

Fazit/ 

Empfehlung:  

VB Erholung anscheinend kein großer Widerstand, großflächige An-

teile an ggf. nach EEG förderfähigen Flächen sowie Bereiche, auf 

denen ausschließlich Förderfaktoren greifen (grün) bzw. keine an-

deren Kriterien entgegenstehen 

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: sehr hoch 
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien  

 

Weiche Tabukriterien  

 

Widerstandskriterien 2,6 ha 

• VB Erholung 

Hemmniskriterien  

 

Förderkriterien 0,7 ha 

• EEG-Förderung außerhalb der privilegierten Bereiche nach § 35 BauGB 

Restfläche 1,0 ha 

Weitere Hinweise 

• Entlang des Kanals verlaufen beidseitig überörtlich Freizeitwegeverbindungen 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen 
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3. Wenden (westlich Kanal) 

Größe Gesamtfläche 25,0 ha 

Bestehendes Planungsrecht 
FNP:  Flächen für die Landwirtschaft 

B-Plan: -  

Anteil potenzielle Förderflä-

che (EEG) 
- 

Eigentum Fast ausschließlich privates Eigentum 

Fazit/ 

Empfehlung:  

Umsetzung sinnvoll (kaum entgegenstehende Kriterien), aber Rea-

lisierung ist aufgrund mangelnder EEG-Fördermöglichkeit er-

schwert 

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: mittel  
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien  0,8 ha 

• VR Rohrfernleitung 

• VR Leitungstrasse (ab 110 kV) 

Weiche Tabukriterien  

 

Widerstandskriterien  

 

Hemmniskriterien  

 

Förderkriterien  

  

Restfläche: 24,2 ha 

Weitere Hinweise 

• Eine geplante überörtliche Freizeitwegeverbindung verläuft am westlichen Rand der Potential-
fläche in Nordsüd Richtung. Weitere bestehende überörtliche Freizeitwegeverbindung verlaufen 
quer von West nach Ost und von Nordwesten nach Südosten durch die Potentialfläche. 

• Kaltluftentstehungsgebiet inkl. Luftleitbahnen 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen 

• Synergieeffekte möglich (Stromproduktion durch FF-PV gekoppelt mit direktem Verbrauch 
durch Anlagen zur Wärmeversorgung der Wohngebiete) 
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4. Waggum Süd 

Größe Gesamtfläche 9,3 ha 

Bestehendes Planungsrecht 

FNP:  Flächen für die Landwirtschaft, Siedlungsbeschränkungs- 

bereich, Bauschutzbereich/ Bauhöhenbeschränkung 

B-Plan: - 

Anteil potenzielle Förderflä-

che (EEG) 
- 

Eigentum Ausschließlich privates Eigentum 

Fazit/ 

Empfehlung:  

Fläche ist aufgrund des VR Siedlungsbeschränkungsbereichs nicht für 

Wohnbauentwicklung geeignet, eine weitere bauliche Entwicklung wird 

derzeit nicht aktiv verfolgt. 

Trotz fehlender EEG-Fördermöglichkeit kann die Strom-Gewinnung für 

die zukünftige Wärmeversorgung hier attraktiv sein: ein Anschluss von 

Waggum an das Fernwärmenetz ist derzeit nicht geplant, Strom aus FF-

PV könnte in Zusammenhang mit anderen Wärmequellen genutzt wer-

den 

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: hoch 
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien  

  

Weiche Tabukriterien  

  

Widerstandskriterien 9,3 ha 

• Anbauverbotszone K4 

• VR Siedlungsbeschränkungsbereich 

Hemmniskriterien  

  

Förderkriterien  

  

Restfläche  

Weitere Hinweise 

• Ein überörtlicher Freizeitweg quert die Potentialfläche in Nordsüdrichtung vom Ortsrand Waggum 
zum Flughafen und stellt eine wichtige Verbindung innerhalb des überörtlichen Freizeitwegesystems 
dar  

• Kaltluftentstehungsgebiet inkl. Luftleitbahnen 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 
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5. Völkenrode (Rieselfelder) 

Größe Gesamtfläche 33,1 ha 

Bestehendes Planungsrecht 

FNP:  Flächen für die Beseitigung von Abwasser und festen Abfallstof-

fen 

B-Plan: -  

Anteil potenzielle Förderflä-

che (EEG) 
24,3 ha 

Eigentum ausschließlich städtische Liegenschaften 

Fazit/ 

Empfehlung:  

Teils EEG-Fördermöglichkeit, städtische Liegenschaften, vorauss. kein 

Planerfordernis, FF-PV-Umsetzungspriorität auf Deponie/Rieselfelder, so 

dass die Fläche unter Berücksichtigung der Widerstände und Hemmnisse 

(insb. naturschutzfachlicher Belange) entwickelt werden kann 

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: mittel bis hoch  
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien 1,9 ha 

• Gewässer  

• Gesetzlich geschützte Biotope 

• Faktische Waldfläche 

Weiche Tabukriterien  

 

Widerstandskriterien 31,2 ha 

• Avifaunistisch wertvolle Vogellebensräume gemäß NLWKN / Daten der UNB (Brutvögel) 

• VB Natur und Landschaft 

Hemmniskriterien  

  

Förderkriterien  

Restfläche  

Weitere Hinweise 

• Im westlichen Bereich gibt es bestehende überörtliche Freizeitwegeverbindungen. 

• Bei der Potenzialfläche handelt es sich um ein Areal von besonderem naturschutzfachlichen Wert mit 
Vorkommen geschützter Arten des Offenlandes. Zudem bestehen ökologische Wechselbeziehungen 
mit der sich nordöstlich anschließenden Teichlandschaft, die eine überregionale Bedeutung als Rast-, 
Überwinterungs- und Brutvogellebensraum hat. Es ist davon auszugehen, dass zeitlich vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. Für eine belastbare Einschätzung zur Realisierbarkeit sind 
im Vorfeld floristische und faunistische Erfassungen durchzuführen. 

• Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet oder Landschafts-
schutzgebiet erfüllen 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Naturschutzfachlich hochwertige Flächen (z. B. Flächen von besonderer Bedeutung gemäß LRP 2013) 

• Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen 
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6. Völkenrode (Deponie) 

Größe Gesamtfläche 101,4 ha 

Bestehendes Planungsrecht 

FNP:  Flächen für die Beseitigung von Abwasser und festen Abfall-

stoffen (Deponie), Flächen für die Landwirtschaft 

B-Plan: -  

Anteil potenzielle Förderflä-

che (EEG) 
98,6 ha 

Eigentum Ca. 2/3 städtische Liegenschaften, 1/3 privates Eigentum 

Fazit/ 

Empfehlung:  

EEG-Fördermöglichkeit, hoher Anteil städtischer Liegenschaften, 

FF-PV-Umsetzungspriorität auf Deponie/Rieselfelder (ohne Nord-

hang), vorauss. kein Planerfordernis, so dass die Fläche unter Be-

rücksichtigung der Widerstände und Hemmnisse (insb. naturschutz-

fachlicher Belange) entwickelt werden sollte 

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: sehr hoch (Deponiefläche: 

mittel) 
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien  und 

graue Flächen (bebaut) 
2,9 ha 

• Faktische Waldflächen 

• Rechtlich festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzflächen  

• Kernflächen des Biotopverbundkonzepts der Stadt Braunschweig (LRP 2013) 

• VR Rohrfernleitung 

• Schienenweg 

Weiche Tabukriterien  

  

Widerstandskriterien 89,3 ha 

• Böden mit sehr hoher/ hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Boden-/Grünlandgrundzahl ≥ 
50), Feuchtestufe 3 bis 8 

• VB Landwirtschaft (aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen 
Ertragspotenzials)  

• Avifaunistisch wertvolle Vogellebensräume gemäß NLWKN / Daten der UNB (Brutvögel/Gast-
vögel) 

• VB Erholung 

Hemmniskriterien 6,9 ha 

• VB Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils 

Förderkriterien 2,3 ha 

• EEG-Förderung außerhalb der privilegierten Bereiche nach § 35 BauGB  

• VR Abfallbeseitigung (Siedlungsabfalldeponie, insb. Südhang) 

Restfläche - 

Weitere Hinweise 

• Ausgehend von der Ortschaft Völkenrode verläuft in Richtung Deponie ein geplanter überge-
ordneter Freizeitweg. Im weiteren Verlauf führt er im Westen in einer Kurve um die Deponie 
herum und verlässt die Potenzialfläche im Nordosten. 

• Die Deponiefläche befindet sich aktuell noch in einer Bauphase (Stand April 2024). Gerade im 
Südhang, der als Potenzialfläche in Betracht käme, ereignete sich 2023 ein Erdrutsch. Die Bo-
den-gegebenheiten sind sehr speziell. Bereits nach 1 Meter Tiefe sind u.a. Dichtheitskontroll-
systeme und Bewässerungsanlagen installiert, die nicht beschädigt werden dürfen. Weiterhin 
ist der Zugang zu diversen technischen Anlagen der Sickerwasser- und Gasfassungsanlage stän-
dig zu aufrecht zu erhalten. Zudem entscheidet das Gewerbeaufsichtsamt als zuständige Be-
hörde über die Zulässigkeit eines FF-PV-Vorhabens; in der Vergangenheit wurde eine FF-PV-
Nutzung dort in Frage gestellt. Nach Beendigung des Bauvorhabens wird die Stadt aufgrund 
von neuen PV-Möglichkeiten die Machbarkeit untersuchen, d.h. ob FF-PV eine geeignete Nut-
zung ist bzw. wie ein PV-Konzept auf der Deponiefläche aussehen könnte. 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen  

• Naturschutzfachlich hochwertige Flächen (z. B. Flächen von besonderer Bedeutung gemäß LRP 
2013) 
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7. Völkenrode (südlich Kanal) 

Größe Gesamtfläche 79,7 ha 

Bestehendes Planungsrecht: 
FNP:  Flächen für die Landwirtschaft 

B-Plan: - 

Anteil potenzielle Förderfläche 

(EEG) 
75,0 ha 

Eigentum Fast ausschließlich privates Eigentum 

Fazit/ 

Empfehlung:  

Großflächige Anteile an ggf. nach EEG förderfähigen Flächen sowie 

Bereiche, auf denen ausschließlich Förderfaktoren greifen (grün) 

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: sehr hoch 
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien und 

graue Flächen (bebaut) 
1,9 ha 

• Faktische Waldfläche 

• Landesstraße L 611, Schienenweg 

• Bebauung 

Weiche Tabukriterien  

 

Widerstandskriterien 65,9 ha 

• Böden mit sehr hoher/ hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Boden-/Grünlandgrundzahl ≥ 50), Feuch-
testufe 3 bis 8 

• VB Landwirtschaft (aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspo-
tenzials) 

• Ausgleich-/Ersatzpoolflächen 

• VB Erholung 

• Anbauverbotszone um Landesstraße L 611 

• Sonstige FNP-Bauflächenreserve (dargestellte, aber noch nicht bebaute Bauflächen: Wohnen; kleine 
Teilfläche westlich Watenbüttel) 

Hemmniskriterien  

  

Förderkriterien 11,9 ha 

• EEG-Förderung außerhalb der privilegierten Bereiche nach § 35 BauGB 

Restfläche  

Weitere Hinweise 

• Mehrere geplante überörtliche Freizeitwegeverbindung verlaufen durch die Potenzialfläche. Dies be-
trifft vor allem den westlichen Randbereich, den Bereich entlang des nördlichen Ortsrandes von Völ-
kenrode sowie den Bereich entlang des südlichen Kanalufers. Weiterhin bestehen mehrerer überörtli-
che Wegeverbindungen, die die Potenzialfläche ausgehend von den Orten Völkenrode und Watenbüt-
tel in Richtung Mittellandkanal queren. Zum weitgehendem Erhalt der Erholungsnutzung nur ausge-
wählte Teilräume für konkrete Vorhabenplanung heranzieren. 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen 
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8. Kanzlerfeld (westlich A 392) 

Größe Gesamtfläche 86,6 ha 

Bestehendes Planungsrecht 

FNP:  Sonderbaufläche, Flächen für Landwirtschaft oder Wald, 

Hauptleitung Elektrizität/ Gas, Bauschutzbereich/ Bauhöhenbe-

schränkung 

B-Plan: OE38 „Am Buchenberg“; Geltungsbereich B – Ausgleichsflä-

che 

Anteil potenzielle Förder-

fläche (EEG) 
51,9 ha 

Eigentum Hoher Anteil privates Eigentum 

Fazit/ 

Empfehlung:  

Zwar Einschränkung durch mehrere Widerstände und heterogene 

Eigentumsstrukturen, das Einvernehmen mit PTB erforderlich; vor-

teilhaft ist jedoch Lage am privilegierten Bereich für die Realisie-

rung einer größeren Anlage 

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: mittel  
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien 4,1 ha 

• Rechtlich festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzflächen (B-PLAN OE38) 

• VR Rohrfernleitungstrasse  

• VR Leitungstrasse (ab 110 kV) 

Weiche Tabukriterien  

  

Widerstandskriterien 82,4 ha 

• Böden mit sehr hoher/ hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Boden-/Grünlandgrundzahl ≥ 50), 
Feuchtestufe 3 bis 8 

• VB Landwirtschaft (aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Er-
tragspotenzials) 

• Ausgleich-/Ersatzpoolflächen 

• VB Erholung 

• VB Natur und Landschaft 

• Sonstige FNP-Bauflächenreserven (dargestellte, aber noch nicht bebaute Bauflächen: Sonderbau 
Physikalisch-technische Bundesanstalt) 

Hemmniskriterien  

  

Förderkriterien  

  

Restfläche 0,1 

Weitere Hinweise: 

• Fläche grenzt an privilegierten Bereich nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB an (ggf. Ausweitung einer FF-
PV-Anlage auf 200 m-Korridor möglich) 

• Mehrere geplante überörtliche Freizeitwegeverbindung verlaufen in der Potenzialfläche. Im süd-
lichen Bereich gibt es zwei Planungen für Ost-West Querungen. Weiterhin ist eine übergeord-
nete Freizeitwegeverbindung in Planung, die von Südosten nach Nordwesten verläuft  und somit 
eine Verbindung vom Kanzlerfeld zum Ölper Holz schafft. Zwischen der PTB und der A39 beste-
hen zwei in Ost-West-Richtung verlaufende übergeordnete Freizeitwegeverbindungen 

• Biotopverbundachsen (LRP 2013) 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen 
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9. Mastbruch (Ost) 

Größe Gesamtfläche 5,5 ha 

Bestehendes Planungsrecht 
FNP:  Flächen für die Landwirtschaft 

B-Plan: - 

Anteil potenzielle Förderflä-

che (EEG) 
5,5 ha 

Eigentum 
städtische Liegenschaft, derzeit als Kurzumtriebsplantage für 

Heizkraftwerk genutzt 

Fazit/ 

Empfehlung:  

Es handelt sich um eine städtische Liegenschaft, die zudem im 

EEG-Fördergebiet liegt; die Widerstände erscheinen abwägbar, Al-

ternativfläche für Kurzumtriebsplantage erforderlich  

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: hoch 
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien  

 

Weiche Tabukriterien  

 

Widerstandskriterien 5,0 ha 

• Böden mit sehr hoher/ hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Boden-/Grünlandgrundzahl ≥ 50), 
Feuchtestufe 3 bis 8 

• VB Landwirtschaft (aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Er-
tragspotenzials) 

• VB Erholung 

Hemmniskriterien  

 

Förderkriterien 0,5 ha 

• EEG-Förderung außerhalb der privilegierten Bereiche nach § 35 BauGB 

Restfläche  

Weitere Hinweise 

• Fläche grenzt an privilegierten Bereich nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB an (ggf. Ausweitung einer FF-
PV-Anlage auf 200 m-Korridor möglich) 

• Die östliche Grenze der Fläche markiert ein Feldweg, der eine Funktion als übergeordneter Frei-
zeitweg hat und einen wichtigen Baustein für die Erholung vor Ort darstellt. 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Synergieeffekte möglich (Stromproduktion durch FF-PV gekoppelt mit direktem Verbrauch 
durch Anlagen zur Wärmeversorgung der Wohngebiete) 

• Nutzungsende der Kurzumtriebsplantage ist für eine potenzielle FF-PV-Nutzung abzuwarten 
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10. Stöckheim (östlich A 36) 

Größe Gesamtfläche 59,6 ha 

Bestehendes Planungsrecht 

FNP:  Flächen für die Landwirtschaft, Hauptleitung Wasser/ Elektri-

zität, Wasserwerk 

B-Plan: - 

Anteil potenzielle Förderflä-

che (EEG) 
56,3 ha 

Eigentum Ausschließlich privates Eigentum 

Fazit/ 

Empfehlung:  

Vorteilhaft ist die Lage am privilegierten Bereich sowie großer Anteil 

an Flächen mit Förderfaktoren (grün); Widerstände und Hemmnisse 

erscheinen abwägbar  

 Umsetzungswahrscheinlichkeit: hoch bis sehr hoch 
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Kriterienübersicht 

Harte Tabukriterien und 

graue Flächen (bebaut) 
2,8 ha 

• VR Leitungstrasse (ab 110 kV) 

• Faktische Waldfläche 

• B 79, L 630, K 51/52 

• Bebauung 

Weiche Tabukriterien  

 

Widerstandskriterien 27,9 ha 

• Böden mit sehr hoher/ hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Boden-/Grünlandgrundzahl ≥ 
50), Feuchtestufe 3 bis 8 

• VB Erholung 

• Anbauverbotszonen um B 79, L 630, K 51/52 

Hemmniskriterien 0,3 ha 

• VR Fernwasserleitung 

Förderkriterien 27,8 ha 

• EEG-Förderung außerhalb der privilegierten Bereiche nach § 35 BauGB 

Restfläche 0,8 ha 

Weitere Hinweise:  

• Fläche grenzt an privilegierten Bereich nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB an (ggf. Ausweitung einer 
FF-PV-Anlage auf 200 m-Korridor möglich) 

• Die Potenzialfläche wird im Süden von einer geplanten überörtlichen Freizeitwegeverbindung 
durchquert und verläuft dann in Ost-West Richtung entlang des Salzdahlumer Wegs. 

• Kaltluftentstehungsgebiet inkl. Luftleitbahnen 

• Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden können) 

• Abstandspuffer von 35 m zu Waldflächen  





Planungshinweise zur umweltverträglichen Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage in Braunschweig (ohne Agri-PV) 

Grundlagen 

Die Planungshinweise basieren maßgeblich auf den Leitfäden „Kriterien für naturverträgliche 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ vom Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) und dem 
BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e. V. (Stand 2021) sowie den „Kriterien für eine 
naturverträgliche Gestaltung von Solar Freiflächenanlagen“ des Kompetenzzentrums 
Naturschutz und Energiewende (Stand 2021).  

Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PVA) auf beispielsweise intensiv bewirtschafteten 
Ackerflächen stellen die einzige Form der Erzeugung erneuerbarer Energien dar, die bei 
entsprechender Planung und Pflege eine Positivwirkung für freilebende Tier- und 
Pflanzenarten entwickeln kann. FF-PVA können damit zu wertvollen Trittsteinbiotopen in der 
ausgeräumten Agrarlandschaft werden und somit den Niedersächsischen Biotopverbund 
(gem. § 13a NAGBNatSchG) stärken und bereichern. Voraussetzung für eine solche 
ökologische Aufwertung der Flächen ist, dass bei Errichtung und dem Betrieb die im folgenden 
beschriebenen Planungshinweise Berücksichtigung finden und umgesetzt werden. 

Die Ausweisung von Flächen für FF-PVA erfolgt anhand bestimmter umweltschutzfachlicher 
und stadtplanerischer Kriterien. Diese sind nicht Teil dieser Planungshinweise. Die 
Planungshinweise greifen nach Ermittlung eines geeigneten Standortes und dienen 
ausschließlich der Förderung einer umweltverträglichen Errichtung von FF-PVA. Planungen 
für FF-PVA im Stadtgebiet Braunschweig sollten sich grundlegend an diesen 
Planungshinweisen orientieren. 

1. Platzierung in der Fläche

• Die FF-PVA soll sich in vorhandenes Relief und Topografie sowie Biotopstrukturen
einfügen.

• Auf generell geeigneten Flächen sind bevorzugt Bereiche mit hoher Vorbelastung
und geringer naturschutzfachlicher Qualität zu wählen. Dies können zum Beispiel
Flächen mit hohem Versiegelungsgrad oder hoher Bodenverdichtung sein.

• Werden Ackerflächen gewählt, so sollten diese im Zuge der Anlagenrealisierung
durch extensive Bewirtschaftung / Pflege ökologisch aufgewertet werden, z. B. als
Extensivgrünland. Bei Vorkommen des Feldhamsters ist eine Fortführung der
Ackernutzung zumindest in großen Teilbereichen erforderlich.

2. Planung und Ausgestaltung

• Der Gesamtversiegelungsgrad einer FF-PVA soll inklusive aller Gebäudeteile 5 % der
Fläche nicht überschreiten (siehe auch § 35 Abs. 5 BauGB und § 15 Abs. 1
BNatSchG). Vorgenommene Entsiegelungen können damit verrechnet werden.

• Auf der Fläche muss eine ausreichende Versickerung der Niederschläge
sichergestellt werden. Dies kann durch eine maximale Tiefe der Modulreihen von
6,5 Metern, größere Abstände zu den nächsten Modulreihen, breite Montagefugen
zwischen den Modulen oder einen Regenwasserabfluss erreicht werden.
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• Die Projektentwicklung soll im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens bzw. bei
Privilegierung gemäß § 35 BauGB vor dem Baugenehmigungsverfahren darlegen,
wie die Fläche nach Inbetriebnahme gepflegt werden wird, einschließlich des
Abflusses von Regenwasser, falls notwendig. Dies muss möglichst so erfolgen, dass
die Artenvielfalt auf den Flächen gefördert wird.

• Die artenschutzrechtlichen Anforderungen gemäß § 44 BNatSchG müssen erfüllt
sein. Eine besondere Rolle spielen z. B. Lebensräume des Feldhamsters und
gefährdeter Feldvögel wie Feldlerche oder Kiebitz. Ein Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände muss durch Maßnahmen ausgeschlossen werden
können.

• Die Aufständerung der Solaranlagen soll ausreichend Platz vom Boden bis zur
Unterkante der Module gewährleisten, damit Tiere darunter durchwandern können.
Als Richtwert gelten 80 Zentimeter Abstand, damit z. B. Schafe problemlos zur Pflege
der Flächen eingesetzt werden können.

• Zaunanlagen sollen ohne Stacheldraht und so gestaltet werden, dass sie für Klein-
säuger durchlässig sind (Mindestabstand von 15 - 20 Zentimetern zwischen Boden-
oberkante und Zaununterkante, ausreichend große Maschen) und sich in das Land-
schaftsbild einfügen (i. d. R. optisch transparente Ausführung).

• Auf den beplanten Flächen bestehende Gehölze sollen möglichst erhalten bleiben.
Die Entnahme von Gehölzen soll nur im begründeten Einzelfall erfolgen.

• Zur Förderung der Lebensraumvielfalt (bezüglich Relief, Untergrund und Strukturen)
sollen mindestens zwei der folgenden Maßnahmen pro Hektar umgesetzt werden:
Steinhaufen, Totholzhaufen, Feldgehölze, Einzelbäume, Hecken, Rohbodenstellen,
Wurzelstubben, Kleingewässer, Brutmöglichkeiten für Offenlandarten, Nisthilfen für
Insekten und Vögel. Die Art und die jeweilige Anzahl der Maßnahmen wird im
Bebauungsplanverfahren/Baugenehmigungsverfahren im Benehmen mit der unteren
Naturschutzbehörde abschließend festgelegt.

• Die Umsetzung von natur- und artenschutzfördernden Maßnahmen wirkt sich
reduzierend auf den Umfang von Ausgleichsmaßnahmen aus, welche für den Eingriff
in Natur- und Landschaft gem. § 15 Abs. 2 BNatSchG zu erbringen sind.

• Bei Anlagen über 25 Hektar oder einer jeweiligen Seitenlänge von 500 Metern sollen,
im Falle einer Barrierewirkung, Migrationskorridore für Großsäuger vorgesehen
werden.

• Die Möglichkeit, Bienenkästen oder eine Imkerei auf der Anlage zu unterhalten, soll
geprüft und bei Möglichkeit gestattet werden.

• Zur besseren Anpassung an das Landschaftsbild sollen je nach Standort
Blendwirkung und Reflexion vermieden werden.

• In den Randbereichen bzw. im räumlichen Umfeld der Anlagen sollte zur
gestalterischen Einbindung in das Landschaftsbild eine mindestens 3 Meter breite
Sichtschutzpflanzung aus heimischen Gehölzen außerhalb der Einzäunung
vorgesehen werden, falls nicht spezielle Anforderungen geschützter Tierarten (z. B.
Feldlerche) entgegenstehen. Die Maßnahmen sind standortspezifisch zu planen.
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3. Errichtung

• Der Projektplanung wird empfohlen, eine Visualisierung ihrer geplanten Anlage
vorzulegen (inklusive Ausgleichsflächen und Modulstandorten).

• Die Bauzeiten müssen an Brut- und Wanderzeiten vorkommender Tierarten angepasst
werden. Zum Bodenschutz sind beim Bau die Witterungsverhältnisse zu beachten.

• Die Verfügbarkeit aller für das Vorhaben benötigter Grundstücksflächen (Anlagen-
flächen, Ausgleichsflächen etc.) sollte frühzeitig nachgewiesen werden.

• Die Fertigstellung soll spätestens 2 Jahre nach rechtskräftigem Beschluss des
Bebauungsplanes erfolgen.

• Baustellenstraßen und Lagerplätze sind zurückzubauen und Zufahrtswege dürfen nicht
befestigt werden.

• Zur Vermeidung schädlicher physikalischer Bodenveränderungen, ist bei Vorhaben mit
einer Fläche größer 0,5 Hektar im Vorfeld zu prüfen, ob ein Bodenschutzkonzept gem.
DIN 19639:2019-09 zu erstellen ist. Zur Einhaltung des Bodenschutzkonzeptes
während der Durchführung der Baumaßnahme ist eine bodenkundliche Baubegleitung
zu empfehlen.

4. Netzanschluss

• Die Anbindung der FF-PVA an das Stromnetz muss zur Vermeidung von zusätzlichen
Beeinträchtigungen der Natur und des Landschaftsbildes per Erdverkabelung erfolgen,
sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

5. Betrieb

• Die Fläche unterhalb der Module soll ökologisch orientiert als artenreiches
Extensivgrünland bewirtschaftet bzw. gepflegt werden, sofern nicht spezielle
Anforderungen geschützter Tierarten entgegenstehen (z. B. Feldhamster).

• Die Entwicklung zu artenreichem Extensivgrünland erfolgt durch standorttypische
Saatgutmischungen regionaler Herkunft und ggf. Heudrusch und Pflege durch ein
extensives Mahd- oder Beweidungsregime. Dies beinhaltet den Verzicht auf
chemische Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie Gülle.

• Die Solarmodule dürfen ausschließlich trocken oder mit Wasser ohne Zusatz von
Reinigungsmitteln gereinigt werden.

6. Regionale Wertschöpfung/Gewerbesteuer

• Bürger*innen an der Finanzierung der Anlage zu beteiligen, ist wünschenswert.

• Eine etwaige finanzielle Beteiligung der Stadt Braunschweig muss gem. § 6 EEG
2023 oder nach dem jeweils geltenden Recht erfolgen.
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7. Rückbau

• Soweit ein Bauleitplanverfahren erforderlich ist, werden ggf. in einem städtebaulichen
Vertrag weitergehende Regelungen zur Vorbereitung, Durchführung und Rückbau
des Vorhabens getroffen.

• Die Projektentwicklung oder Grundstückseigentümer*innen bzw. dessen
Rechtsnachfolge verpflichtet sich nach Stilllegung der Anlage zum Rückbau der
Anlage.

• Der Rückbau soll nicht für planinterne Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz
gelten, sofern dies nicht anders durch die Stadt Braunschweig angeordnet wird.

• Der Rückbau ist innerhalb von 12 Monaten nach Stilllegung der Anlage
vorzunehmen, sofern die Anlage nicht Repowered wird.

• Im Zuge des Rückbaus sind die bereichsweise eingeschränkten natürlichen
Bodenfunktionen durch geeignete Maßnahmen wiederherzustellen.

8. Gültigkeit der Planungshinweise

• Die Planungshinweise finden Anwendung im Stadtgebiet der Stadt Braunschweig.

• Sie treten mit dem Datum der Veröffentlichung in Kraft.

9. Genehmigungen für FF-PVA

• Unabhängig von der Beachtung der Planungshinweise erfordert der Bau einer FF-
PVA im Außenbereich außerhalb der Gebiete gemäß Privilegierung § 35 BauGB in
der Regel einen (vorhabenbezogenen) Bebauungsplan unter Beteiligung der
zuständigen Fachbehörden. Das Beachten aller hier aufgeführten Hinweise führt
nicht automatisch zur Genehmigung.

Die Planungshinweise dienen als Richtlinie und zeigen regelmäßige Anforderungen auf. Sie 
sind nicht abschließend. Jeder Antrag wird als Einzelentscheidung behandelt. 
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